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 Werke und Referate im Kirchenkreis Leverkusen

 

Bedienungsanleitung

Aktiv gegen sexualisierte Gewalt
„Schutzkonzepte sind ein Zusammenspiel aus institutionellen 
und pädagogischen Maßnahmen sowie einer Kultur des Re-
spekts und der Wertschätzung (…). Sie umfassen Handlungs-
pläne sowie konzeptionelle Elemente und basieren auf einem 
partizipativen und prozessorientierten Grundverständnis von 
Prävention und Intervention. Schutzkonzepte gehen damit 

1  EKD, UBSKM, (2016). Vereinbarung zwischen der EKD und dem UBSKM. Berlin. S.5

über einzelne und isolierte Präventionsmaßnahmen hinaus 
und nehmen die Einrichtung sowohl als Schutzraum (…) als 
auch als Kompetenzort, (an dem Menschen Hilfe erhalten, die 
von einer Verletzung gegen ihre sexuelle Selbstbestimmung 
betroffen sind) wahr.“ 1

1.   Bilden Sie eine Projektgruppe mit Personen aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen zur 
Bearbeitung der Analyse. 

2.   Setzen Sie sich einen festen Zeitrahmen (Timeline). So kann ein guter Start für ein Schutz-
konzept (s. Kapitel 7: Erstellung individueller Schutzkonzepte) gelingen.

3.  Gehen Sie die Leitfragen erst einmal ganz in Ruhe durch.
4.  Ergänzen oder streichen Sie die notwendigen / nicht notwendigen Punkte.
5.   Nummerieren Sie ihren Fragenkatalog – das hilft in der Besprechung und bei der  

Überarbeitung der Risikosituation.
6.   Diskutieren Sie die Fragen: So lassen sich unklare Situationen aus der Gruppe heraus  

erklären. Nur so kann alles von allen Teilnehmenden erfasst werden.
7.   Notieren Sie die „Risikosituationen“, besprechen Sie Lösungswege und halten Sie fest, wer 

sich wann um was kümmert. Verabreden Sie einen Termin zur Überprüfung!
8.  Das Ergebnis der Potenzial- und Risikoanalyse sollte mit den Mitarbeiter:innen besprochen 

und anschließend schriftlich festgehalten werden. 
9.  Die Potenzial- und Risikoanalyse sollte in regelmäßigen Abständen, alle 3 bis 5 Jahre, immer 

wieder überprüft werden. Nur so kann festgestellt werden, ob es wirklich zu Verände-
rungen gekommen ist, ob alte Fehler wieder aufgetreten sind oder ob sich neue Risiken er-
geben haben. Wir arbeiten immer wieder unter neuen Bedingungen (Umbauten, Umzüge, 
neue Mitarbeitende auf den unterschiedlichsten Ebenen, neue gesetzliche Bestimmungen 
u. ä.) und erleben kontinuierlich Veränderungen in unserer pädagogischen Arbeit.
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Liebe Leserinnen und Leser,

Eine Kultur der Achtsamkeit im Umgang miteinander und 
klare Schritte im Verdachtsfall sexualisierter Gewalt: dazu 
will dies Rahmenschutzkonzept des Kirchenkreises Leverku-
sen beitragen. Es bildet einen Baustein der Präventions-
arbeit in unserem Kirchenkreis und gestaltet den Positi-
onsrahmen für die Arbeit vor Ort in den Kirchengemeinden, 
Werken und Referaten. 

Auf diesem Weg schaffen wir Transparenz für unsere Hal-
tung und die Verfahrenswege im Verdachtsfall und wirken 
nach außen und innen. Grenzverletzendes Verhalten ist lei-
der auch in unserer Kirche Gefahr und erschreckende Wirk-
lichkeit. Dafür übernehmen wir Verantwortung und bezie-
hen zugleich Stellung. 

Als Christ:innen vertrauen wir einem Gott, der uns Menschen 
zugewandt und wertschätzend wahrnimmt. Damit erhält 
jeder Mensch eine einmalige Würde. Diese Unantastbarkeit 
der Menschenwürde und der Selbstbestimmung wollen wir 
an allen Orten respektieren und sicherstellen. Das gilt insbe-
sondere für Kinder und Jugendliche sowie schutzbefohlene 
Erwachsene, sie brauchen den uneingeschränkten Schutz. 

Vorwort

In der Umsetzung leiten uns 
die Schritte „Hinschauen – 
helfen – handeln“. In einer 
Kultur der achtsamen Wahr-
nehmung mit Respekt und 
Wertschätzung setzen wir 
uns ein für die Bewahrung der 
Würde aller Menschen. Wir 
agieren präventiv, indem wir 
beruflich und ehrenamtlich 
Mitarbeitende schulen, und tragen zur gesellschaftlichen 
Enttabuisierung des Themas bei. Wir schauen hin und hören 
hin, denn Schweigen aus Scham vertieft erlittenes Leid. Im 
Verdachtsfall gehen wir aktiv vor, um für die Grundwerte un-
seres Miteinanders einzutreten. Verlässliche Strukturen bie-
ten Betroffenen Hilfe und Unterstützung. Auf diese Schritte 
hin überprüfen wir unser Handeln immer wieder selbst und 
wollen uns transparent überprüfbar machen.

Für die Erarbeitung danke ich allen, die Impulse aus dem 
kreiskirchlichen und gemeindlichen Bereichen eingebracht 
haben… aus gemeindlichen Veranstaltungen und Pfarrkon-
venten, aus den Bereichen der Diakonie und der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen. Besonderer Dank gebührt Frau 
Michaela Sponsheimer für ihre hohe Expertise und Energie 
im Prozess der Erstellung. 

Ich wünsche diesem Rahmenkonzept, dass es an den ver-
schiedenen Orten kirchlichen Lebens Achtsamkeit fördert 
und Klarheit schafft zum Schutz und Nutzen aller Menschen.

Bernd-Ekkehart Scholten,
Superintendent des 
Kirchenkreises Leverkusen 
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Mit dem hier vorgelegten Schutzkonzept nimmt der Kirchen-
kreis Leverkusen seine Verantwortung im Blick auf Betroffene 
von sexualisierter Gewalt wahr. Wir tun dies im Bewusstsein, 
dass der Verstoß gegen die sexuelle Selbstbestimmung von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu den schwersten 
und langfristigen belastenden Beeinträchtigungen von Le-
benswegen der Opfer führen kann und zu oft führt. Dies sind 
wir nicht bereit hinzunehmen. Gottes Perspektive der beson-
deren Zuwendung zu den Schwachen 

„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine 
meiner geringsten Schwestern getan habt, 

das habt ihr für mich getan.“
Matthäus 25,40 2

verpflichtet uns zu besonderer und verstärkter Aufmerksam-
keit für die Betroffenen und zur konsequenten Einnahme ih-
rer Perspektive. Wir betrachten diese Form von Verbrechen 
als Verhöhnung von Gottes gut gemeinter Schöpfung, die die 
gute Gabe der Sexualität einschließt.

Das vorliegende Schutzkonzept erhebt somit keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Vielmehr sind wir uns bewusst, 
dass auf Grund aktueller gesellschaftlicher Themen und wis-
senschaftlicher Erkenntnisse das Konzept in einem fortlau-
fenden Prozess zu betrachten ist.

Wir ahnen nur die Dimension, die diese Formen von Verbre-
chen in unserer Gesellschaft und darüber hinaus, real und 
virtuell, hat. 

Im Rahmen dieses Schutzkonzeptes beschränken wir uns vor-
rangig auf den Schutz von Kindern, Jugendlichen und Schutz-
befohlenen vor Formen sexualisierter Gewalt in unseren ei-
genen Einrichtungen, Diensten und Zusammenhängen. Wir 
beziehen Stellung zum Kirchengesetz zum Schutz vor sexu-
alisierter Gewalt, vertreten nachdrücklich unsere Haltung 
und setzen uns für den Schutz von Kindern, Jugendlichen 
und Schutzbefohlenen ein. Zur Anerkennung des erlittenen 

Vorbemerkung
Worum geht es uns in diesem Schutzkonzept?

Unrechts und des erfahrenen Leids betroffener Menschen, 
nehmen wir in diesem Konzept eine betroffenenorientierte 
Haltung ein.

Wir fördern und unterstützen darüber hinaus eine weiterge-
hende Sensibilisierung für solche Formen von Gewalt, auch 
wenn sie außerhalb unseres hier beschriebenen Kontextes, 
unseres kirchlichen Rahmens, begangen worden sind. Auch 
diesen betroffenen Menschen sehen wir uns verpflichtet. 
Wir legen dieses Konzept vor als Verantwortliche – beruflich 
und ehrenamtlich Mitarbeitende – eines Kirchenkreises der 
Evangelischen Kirche im Rheinland mit aktuell 11 Kirchenge-
meinden, rund 65.000 Gemeindegliedern und rd. 1.100 be-
ruflich Mitarbeitenden. ➜ Siehe Seite 54.
Den uns angehörenden Kirchengemeinden, Werken und 
Verbänden bieten wir hiermit Formulierungshilfen, Vorlagen 
und Verfahrenswege zur Erstellung eines eigenen Schutz-
konzeptes an. Alle Formulierungen und Bausteine können 
übernommen und an die eigene Situation angepasst wer-
den.  ➜ Siehe Anhang ab Seite 31

Beim Verfassen des vorliegenden Konzeptes waren wir um 
geschlechtsneutrale Formulierungen bemüht. Im Interes-
se der Lesbarkeit und bei 
mangelnden geschlechts-
neutralen Alternativen, 
verwenden wir den Dop-
pelpunkt, um alle Men-
schen unabhängig 
ihres Geschlechts 
anzusprechen. 3

2    Gute Nachricht Bibel (GNB). Deutsche Bibelgesellschaft; durchgesehene   
Ausgabe 2018 Edition 

3  https://www.genderleicht.de/gender-doppelpunkt/ Letzter Zugriff: 07.05.2021
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Alle Menschen haben ein Recht auf Schutz vor allen Formen 
sexualisierter Gewalt innerhalb des Kirchenkreises Leverku-
sen, seinen Einrichtungen und Werken. Sexuelle Übergriffe 
durch Erwachsene, ältere Jugendliche oder durch Gleich-
altrige können zu großem Leid führen, die Folgen belasten 
nicht selten ein Leben lang. Gegenüber Kindern, Jugend-
lichen und Schutzbefohlenen stehen wir in einer besonderen 
Verantwortung. 

Wir verurteilen sexualisierte Gewalt gegen Kinder, Jugendli-
che und Schutzbefohlene. Wir wollen, dass Kinder, Jugend-
liche und Schutzbefohlene auch auf der Grundlage dieses 
Schutzkonzeptes künftig umfassenderer Schutz zuteilwird, 
insbesondere dort, wo individuelle und strukturelle Hand-
lungsmöglichkeiten noch nicht ausgeschöpft sind. Wir wol-
len, dass Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene, die sexu-
alisierte Gewalt erfahren haben, wirkungsvoll Hilfe erhalten.

Wir setzen uns dafür ein, dass Kinder, Jugendliche und 
Schutzbefohlene in unseren Einrichtungen, Strukturen und 
Organisationen gemäß des Kirchengesetzes der Evange-
lischen Kirche im Rheinland „zum Schutz vor sexualisierter 
Gewalt“ bestmöglich geschützt werden. Dabei haben wir 
sowohl Orte im Blick, an denen sie sich beruflich oder ehren-
amtlich  tätigen Erwachsenen anvertrauen bzw. anvertraut 
werden. Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene sollen an 
diesen Schutz- und Kompetenzorten vertrauensvolle und 
kompetente Ansprechpersonen finden, wenn sie Hilfe brau-
chen. Wir fordern und unterstützen die flächendeckende 
Entwicklung und Implementierung von entsprechenden, 
passgenauen Schutzkonzepten in unserem Verantwortungs-
bereich. 

„Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, 
der von euch Rechenschaft fordert 
über die Hoffnung, die in euch ist.“ 

1. Petrusbrief 3,15 4

Diese Hoffnung wird gespeist von dem Bild einer gewalt-
freien Gesellschaft, der Verpflichtung zum Schutz der Schwä-

Unsere 
Grundorientierung

cheren und dem Auftrag von christlicher Gemeinschaft, aus 
der Liebe Gottes heraus Verantwortung in der Welt zu über-
nehmen.

Schweigen hilft nur den Täterinnen und Tätern. Wir wollen 
die Kommunikation über sexualisierte Gewalt gegen Kinder, 
Jugendliche und Schutzbefohlene erleichtern. Verharmlo-
sung, Wegschauen, mangelnde Vorstellungskraft sowie 
mangelnde Transparenz müssen endgültig überwunden 
werden. Gemeinsam wollen wir eine noch stärkere Sensibi-
lisierung für das Thema und die vielfältigen Gefahrenlagen 
erreichen. Wir werden daher unseren Beitrag für ein weiter 
zu steigerndes, gesamtgesellschaftliches Engagement gegen 
sexualisierte Gewalt an Kindern, Jugendlichen und Schutzbe-
fohlenen leisten.

Schutz wird nur dann wirksam sein, wenn sexualisierte Ge-
walt kein Tabuthema mehr darstellt. Die Sensibilisierung wie 
auch die Sprachfähigkeit über alle Formen von sexualisierter 
Gewalt sind unabdingbar. Dabei sind die Etablierung eines 
Schutzkonzeptes und die Enttabuisierung des Themas für 
uns von elementarer Bedeutung, aufgrund unserer Grund-
überzeugung und unseres gesellschaftlichen Auftrages. 
Wir verstehen uns als aktiv und aufmerksam, offen und ver-
antwortlich indem wir den Schutz von Kindern, Jugendlichen 
und Schutzbefohlenen priorisieren. Wir sind entschlossen 
und ohne jegliche Scheu vor Konsequenzen, aktiv gegen se-
xualisierte Gewalt vorzugehen.

Wir halten die Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt 
für wichtig und notwendig. Sie soll gesamtgesellschaftlich 
dazu beitragen, durch sexualisierte Gewalt in der Familie oder 
in Institutionen erlittenes Leid anzuerkennen und Erkennt-
nisse für künftige Prävention, Intervention und Aufarbeitung 
zu gewinnen. Wir verpflichten uns, alles uns Mögliche dafür 
zu tun, dass Betroffenen zugehört wird und sie dabei unter-
stützt werden, über ihre Erfahrungen zu berichten. 

Unser vorrangiges Ziel ist die Entwicklung einer Kultur der 
Achtsamkeit. Mit dieser gemeinsamen Grundhaltung und 

4    Bibel nach der Übersetzung von Martin Luther.  (revidiert 2017).   
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
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weiteren Maßnahmen werden Grenzverletzungen wahrge-
nommen und entsprechend geahndet. Gleichzeitig werden 
die Rechte von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen 
aktiv gefördert und durchgesetzt.

„Keine Einrichtung kann den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor sexueller Gewalt garantieren, dennoch wird 

übereinstimmend davon ausgegangen, dass Institutionen 
mit einem fachlich fundierten Schutzkonzept ein geringeres 

Risiko haben, zum Tatort zu werden.“ 5

Ein wirksames Schutzkonzept dient hier als allgemeine 
Grundlage gelingender Prävention und Intervention, wobei 
zu beachten ist, dass eine nachhaltige Präventionsarbeit nur 
durch regelmäßig wiederholte partizipative Selbsteinschät-
zung, Potential- und Risikoanalyse zu gewährleisten ist. 

3 Unser Rahmenschutzkonzept

Das eine Schutzkonzept, das auf alle Institutionen übertrag-
bar ist, gibt es nicht. Dieses Rahmenschutzkonzept stellt 
Rahmen und Grundlage für alle dem Kirchenkreis Leverku-
sen zugehörigen kirchlichen Körperschaften dar. Sie sind alle 
dazu verpflichtet, ihr eigenes Schutzkonzept zu entwickeln 
und dabei die strukturellen und individuellen Spezifika zu 
berücksichtigen. Wie ein individuell angepasstes Schutzkon-
zept aussieht, hängt sehr stark von den jeweiligen Kirchen-
gemeinden, Einrichtungen und Werken mit den jeweils vor-
liegenden Besonderheiten ab.

Unser Anspruch ist, die hier vorgelegten Grundüberzeu-
gungen und Handlungsschritte in grundsätzlicher Form zu 
beschreiben und zu verabschieden. Im Detail sind sie von den 
einzelnen Diensten, Einrichtungen und Kirchengemeinden, 
sowie ihren Untergliederungen für ihr jeweiliges Handlungs-
feld weiter zu konkretisieren und festzulegen. 

Verbindlichkeit drückt sich für uns auch in der Zuweisung 
entsprechender Ressourcen aus. Mit dem Antrag an die 
Kreissynode ist die Einrichtung eines entsprechenden Fonds 
verbunden, der jährlich für die kommenden fünf Jahre aus 
Kirchensteuermitteln gespeist wird.

5    Allroggen, M., Gerke, J., Rau, T., Fegert J.M. (2016). Umgang mit sexueller 
Gewalt. Eine praktische Orientierungshilfe für pädagogische Fachkräfte in 
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Universitätsklinikum Ulm. S.115
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Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene benötigen in erster 
Linie Menschen, denen sie sich anvertrauen können und si-
chere Orte, an denen sie Bildung erfahren und ihre Freizeit 
verbringen können sowie bedarfsgerechte Unterstützungs-
angebote erhalten. 

Der Kirchenkreis Leverkusen hat zu sexualisierter Gewalt 
eine klare Null-Toleranz-Haltung. Diese basiert auf unserer 
kirchlichen, gesellschaftlichen, gesetzlichen Wertevorstel-
lung und dem biblischen Menschenbild, dass keinem Men-
schen vorsätzlich Leid angetan werden darf. Jeder Mensch ist 
gewollt und einzigartig von Gott erschaffen.

Wir beziehen klar Position, nehmen unsere gesamtgesell-
schaftliche Verantwortung wahr und verleihen so insbeson-
dere denen eine Stimme, die oftmals überhört werden. Eine 
Kultur der Achtsamkeit, der Aufmerksamkeit, des Respekts 
und der Wertschätzung sowie der grenzachtenden Kommu-
nikation sind uns besonders wichtig.

„Einen vollständigen Schutz gegen sexualisierte Gewalt 
gibt es nicht. Aber es gibt Möglichkeiten, wie sexualisierter 

Gewalt bestmöglich entgegengewirkt werden kann.“ 6

Das Schutzkonzept soll dafür Sorge tragen, dass sich der Kir-
chenkreis Leverkusen in all seinen unterschiedlichen Arbeits-
bereichen der jeweiligen Risiken für mögliche sexualisierte 
Gewalt bewusst ist, um sie entsprechend verringern zu kön-
nen. Potenzielle Täter:innen werden von der klaren Haltung 
des Trägers und dessen unterschiedlichen Schutzmaßnah-
men abgeschreckt und Grenzüberschreitungen können in-
nerhalb der Arbeit durch die Sensibilisierung auf das Thema 
vermindert werden.

„Die Zeit heilt keineswegs alle Wunden.“ 7

Diesem Leitmotiv der Evangelischen Kirche im Rheinland 
zum Umgang mit sexualisierter Gewalt schließen wir uns 
uneingeschränkt an. Hieran knüpfen alle in diesem Konzept 

Leitbild

verankerten Überlegungen an und bilden den Impuls, im 
Rahmen der synodalen Verantwortung, dieses Schutzkon-
zept zu entwerfen. Der Umgang mit dem Thema sexuali-
sierte Gewalt ist stets eine Herausforderung, der mit diesem 
Schutzkonzept begegnet werden soll. Der Kirchenkreis Le-
verkusen ist sich seiner Verantwortung bewusst, dass klare 
Verantwortungsstrukturen und betriebliche Handlungsrah-
men die beste Primärprävention gegen einen Nährboden von 
sexualisierter Gewalt darstellt. Ebenso verpflichtet sich der 
Kirchenkreis Leverkusen, in allen seinen Dienstbereichen re-
gelmäßig vorhandene Konzepte und Qualitätsentwicklungs-
prozesse zu überprüfen und weiter zu entwickeln. Er leistet 
somit seinen Beitrag durch die regelmäßige Aktualisierung 
von Dokumentations- und Arbeitsformularen, die klare Ab-
läufe beschreiben und Verfahren stets für alle Mitarbeiten-
den transparent machen.

Mitarbeitende sollen unterstützt werden, auch bei möglichen 
persönlichen Befangenheiten, zur Aufklärung von Zweifeln 
beizutragen und hierbei auf ein für sie transparentes und für 
die betroffene Person neutrales Aufklärungsverfahren zu-
rückgreifen können. Die Einhaltung des Arbeits- und Kirchen-
rechts, die Ausschöpfung von Präventionsmöglichkeiten, so-
wie der sorgfältige und nachhaltige Umgang mit Vorfällen 
und Verdachtsmomenten sollen dabei als Grundlage dienen.

6  Evangelische Kirche im Rheinland (2021). Schutzkonzepte Praktisch 2021. Ein Handlungsleitfaden zur Erstellung von Schutzkonzepten in Kirchengemeinden

7   Evangelische Kirche im Rheinland (2021). Schutzkonzepte Praktisch 2021. Ein Handlungsleitfaden zur Erstellung von Schutzkonzepten in Kirchengemeinden 
und Kirchenkreisen zur Prävention sexualisierter Gewalt. S. 2

8   http://www.euro.who.int/de/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health/news/news/2011/06/sexual-health-throughout-life/definition. 
Letzter Zugriff: 27.04.2021
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4.1 Grundhaltung zur Sexualität

Sexualität ist für Mitarbeitende des Kirchenkreises Leverku-
sen ein natürlicher Bestandteil des Lebens und gehört zum 
Entwicklungsprozess von Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen dazu. 

„Sexuelle Gesundheit ist untrennbar mit Gesundheit 
insgesamt, mit Wohlbefinden und Lebensqualität verbun-

den. Sie ist ein Zustand des körperlichen, emotionalen, men-
talen und sozialen Wohlbefindens in Bezug auf die Sexuali-

tät und nicht nur das Fehlen von Krankheit, 
Funktionsstörungen oder Gebrechen.“ 8

Sexuelle Gesundheit setzt demnach eine positive und re-
spektvolle Haltung zur Sexualität im Allgemeinen voraus. 
Zudem benötigt sie die Möglichkeit angenehme und sichere 
sexuelle Erfahrungen zu machen. 

Der Kirchenkreis Leverkusen empfindet Vielfalt als Stärke 
und erkennt sie als Ressource an. Aus diesem Grund setzt er 
sich gleichermaßen für die Rechte von queeren Menschen 
ein.9 Kein Mensch ist auf Grund einer sexuellen Identität zu 
diskriminieren. Alle haben das Recht darauf, frei von Zwän-
gen, Diskriminierung und Gewalt persönliche Erfahrungen 
zu sammeln und die eigene Sexualität zu leben.

Zudem ist es uns an dieser Stelle wichtig, den Artikel 34 der 
UN-Kinderrechtskonvention zu erwähnen, in dem sich die 
Vertragsstaaten verpflichten, das Kind vor allen Formen se-
xueller Ausbeutung und sexualisierter Gewalt zu schützen.

„Zu diesem Zweck treffen die Vertragsstaaten insbesondere 
alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrsei-

tigen Maßnahmen, um zu verhindern, dass Kinder zur Be-
teiligung an rechtswidrigen sexuellen Handlungen verleitet 

oder gezwungen werden; für die Prostitution oder andere 
rechtswidrige sexuelle Praktiken ausgebeutet werden; für 

pornographische Darbietungen und Darstellungen ausge-
beutet werden.“ 10

9    Aufgrund der besseren Lesbarkeit nutzen wir für LSBTTIQ: (lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, transsexuelle, intersexuelle und queere Menschen)  
den allgemeinen Begriff der queeren Menschen

10  https://www.kinderrechtskonvention.info/sexueller-missbrauch-3665/. Letzter Zugriff: 27.04.2021

Der Kirchenkreis Leverkusen leistet dazu einen Beitrag und 
setzt sich in seiner Arbeit und mit seiner Grundhaltung 
für sexuelle Gesundheit und Selbstbestimmung ein. Diese 
Selbststimmung ist elementar.

Er begrüßt das 2016 in Kraft getretene verschärfte Sexual-
strafrecht des §177 StGB, in dem neue Straftatbestände 
zum Schutz der sexuellen Selbstbestimmung verankert sind. 
Strafbarkeit erlangt nicht nur ein Mensch, der sexuelle Hand-
lungen mit Gewalt oder durch Gewaltandrohung erzwingt. 
Strafbar ist ebenso die Ausnutzung bestimmter Umstände 
und das Hinwegsetzen über den „erkennbaren Willen“ des 
betroffenen Menschen, denn „Nein heißt Nein“.

Sexualisierte Gewalt stellt hierbei eine sehr besondere Form 
von Gewalt dar, da diese für die Betroffenen ein massives 
Leid und nachhaltige Verletzungen, z. B. in Form von Trauma 
und enormen Beeinträchtigungen in der Entwicklung und Le-
bensgestaltung, mit sich führen kann. 
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5

Sexualisierte Gewalt ist ein wissenschaftlich geprägter Be-
griff und beinhaltet viele Facetten. Es gibt ein breites Spek-
trum zwischen grenzüberschreitendem Verhalten bis hin zu 
strafrechtlich relevanten Gewalthandlungen, auf die wir im 
Verlauf näher eingehen wollen. 

Besonders grenzüberschreitendes Verhalten ist oftmals 
schwer greifbar, da es hier viel subjektiven Empfindungs-
rahmen gibt. So kann ein Witz z. B. von jemandem als lustig 
empfunden werden und von jemand anderem als sexistisch. 
Es ist ein wichtiges Ziel dieses Schutzkonzeptes, Mitarbei-
tende für das Thema sexualisierte Gewalt und deren Viel-
falt zu sensibilisieren. Es ist uns ein besonderes Anliegen, ein 
Bewusstsein dafür zu schaffen, wie Verhaltensweisen oder 
Aussagen auf andere Menschen wirken können. 

5.1 Grenzverletzungen

Grenzverletzende oder auch grenzüberschreitende Handlun-
gen sind oftmals subjektive Empfindungen und nicht objek-
tiv bewertbar. Bei dem Empfinden und Wahrnehmen einer 
Grenzverletzung spielen bisher Erlebtes und Erfahrenes eine 
große Rolle und können auch unabsichtlich passieren, da man 
in der Regel erst einmal von seinen eigenen persönlichen und 
körperlichen Grenzen als Richtwert ausgeht. Neben der feh-
lenden Sensibilität, können auch mangelnde Professionalität 
oder andere kulturelle, religiöse Normen und Werte Gründe 
für Grenzüberschreitungen sein.

Grenzüberschreitendes Verhalten können demnach auch 
verletzende und unangebrachte Worte, Witze, heimliche 
oder vorsichtige Berührungen sein. 

Beispiele für Grenzverletzungen können z. B. die Missach-
tungen der persönlichen und körperlichen Grenzen und der 
Grenzen der professionellen Rolle sein.

Wenn grenzverletzendes Verhalten nicht thematisiert und 
korrigiert wird, kann es auch eine Vorstufe von sexualisier-
ter Gewalt darstellen und somit als übergriffiges Verhalten 
empfunden und eingestuft werden.

Formen von 
sexualisierter Gewalt

5.2 Sexualisiert übergriffiges Verhalten 

In der Regel ist übergriffiges Verhalten nicht versehentlich, 
sondern geschieht mit Absicht und beinhaltet ein persön-
liches Fehlverhalten. Zudem ist es oftmals als ein wiederho-
lendes, missachtendes Verhalten zu werten. 

Gründe für sexuell übergriffiges Verhalten können unter-
schiedlich sein, haben in den meisten Fällen aber mit der ge-
wollten Ausübung von Macht, Gewalt oder aber der Befriedi-
gung der eigenen sexuellen Bedürfnisse zu tun. 

Bei sexualisiert übergriffigem Verhalten ist frühzeitiges und 
bewusstes Wahrnehmen und Melden von Fehlverhalten un-
abdingbar, um gezielt Interventions- und Korrekturmaßnah-
men vorzunehmen.

5.3 Strafrechtlich relevante Gewalthandlungen

Strafrechtlich relevante Gewalthandlungen sind neben dem 
Tatbestand der Körperverletzung auch „Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung“, die im 13. Abschnitt des StGB in 
den §§ 174 - 184g benannt sind. Es handelt sich hier z. B. um 
Straftaten wir Belästigung, Missbrauch, Nötigung, Vergewal-
tigung, Exhibitionismus, Kinderpornografie und mehr. 
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§ 184d Zugänglichmachen pornographischer Inhalte mittels 
Rundfunk oder Telemedien; Abruf kinder- und jugendporno-
graphischer Inhalte mittels Telemedien

§ 184e Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendporno-
graphischer Darbietungen

§ 184f Ausübung der verbotenen Prostitution

§ 184g Jugendgefährdende Prostitution

§ 184i Sexuelle Belästigung

§ 184j Straftaten aus Gruppen

§ 184k Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen

§ 201a Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs 
und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen

§ 225 Misshandlung von Schutzbefohlenen

§ 232 Menschenhandel

§ 232a Zwangsprostitution

§ 232b Zwangsarbeit

§ 233 Ausbeutung durch Arbeitskraft

§ 233a Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsbe- 
raubung 

§ 234 Menschenraub

§ 235 Entziehung Minderjähriger

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Broschüre haben wir alle 
aktuellen Gesetzgebungen berücksichtigt.

§ 171 Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht

§ 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen

  § 174a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich  
Verwahrten oder Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrich-
tungen

§ 174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer  
Amtsstellung

§ 174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines  
Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses

§ 176 Sexueller Missbrauch von Kindern

§ 176a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern

§ 176b Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge

§ 177 Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewalti-
gung

§ 178 Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung und   
Vergewaltigung mit Todesfolge

§ 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger

§ 180a Ausbeutung von Prostituierten

§ 181a Zuhälterei

§ 181b Führungsaufsicht

§ 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen

§ 183 Exhibitionistische Handlungen

§ 183a Erregung öffentlichen Ärgernisses

§ 184 Verbreitung pornographischer Schriften

§ 184a Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer 
Schriften

§ 184b Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographi-
scher Schriften

§ 184c Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendporno- 
graphischer Schriften
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Täter:innen
•   suchen gezielt die Nähe zu Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen;

•   arbeiten oft in entsprechenden Arbeitsfeldern;

•   zeigen ein überdurchschnittliches Engagement;

•   verbringen fast ihre ganze Zeit mit Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen

•   suchen gezielt emotional bedürftige Menschen;

•   bauen gezielt Beziehungs- und Vertrauensverhältnisse zu potentiellen Opfern auf;

•    bedienen sich des sogenannten Groomings (Anbahnungsphase) mittels Aufmerksamkeit, Anerkennung, Geschenken,   
besonderen Aktivitäten, etc.;

•   testen die Widerstände der Betroffenen;

•   platzieren sexuelle Themen und nehmen „zufällig“ Körperkontakt auf; 

•   erproben und normalisieren spielerisch sexuelle Interaktionen;

•   bedienen sich psychotrop wirkender Substanzen (Alkohol, K.O.-Tropfen, u.ä.)

•   gehen planvoll vor;

•   erzeugen Schuldgefühle;

•   schaffen Mitwissende;

•   verpflichten zur Geheimhaltung

•   sprechen Drohungen und (emotionale) Erpressungen aus;

•   isolieren Opfer von ihren Freunden und der Familie. 13

5.4 Täter:innenstrategien

Die Zahlen der von sexualisierter Gewalt Betroffenen sind 
auch heute noch enorm hoch und die Dunkelziffer - vermut-
lich - bei weitem höher.  Aktuelle Zahlen und die Entwicklung 
der letzten Jahre sind den jeweiligen polizeilichen Kriminal-
statistiken zu entnehmen. 

Sexualisierte Gewalt ist kein Randphänomen und häufig ge-
hören zu den Täter:innen-Kreisen nahestehenden Personen 
aus dem Freundes- und Familienkreis. Eine ebenfalls größere 
Rolle spielen Menschen, in Pflege- und Fürsorgekontexten ar-
beiten.11 Sexualisierte Gewalt durch Jungen / Männer wird 
immer noch weitaus häufiger aufgedeckt als begangene 
Taten von Mädchen / Frauen. Sexualisierte Gewalt durch 
Frauen ist zum einen noch stärker tabuisiert und zum an-

deren erkennen Jungen / Männer oft erst sehr spät, dass 
sie Opfer geworden sind. Scham, Rollenstereotypen und 
eigene physische Reaktionen (z. B. Erregung, Ejakulation) 
in übergriffigen Situationen können Jungen / Männer oft 
nicht einordnen und geben sich mehr noch als Mädchen 
und Frauen eine Teilschuld. 

„Es gibt keine typischen Täterpersönlichkeiten.“ 12

Dennoch lassen sich einige Merkmale und Verhaltensweisen 
und Strategien beobachten. 

 

11    vgl. Allroggen, M., Gerke, J., Rau, T., Fegert J.M. (2016). Umgang mit sexueller Gewalt. Eine praktische Orientierungshilfe für pädagogische Fachkräfte in   
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Universitätsklinikum Ulm. S.7ff.

12  Evangelische Kirche im Rheinland (2012) Zeit heilt keineswegs alle Wunden. Leitlinien zum Umgang mit sexualisierter Gewalt. S.12

13   vgl. Allroggen, M., Gerke, J., Rau, T., Fegert J.M. (2016). Umgang mit sexueller Gewalt. Eine praktische Orientierungshilfe für pädagogische Fachkräfte   
in  Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Universitätsklinikum Ulm. S.115 ff.
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Anhand dieser Merkmale und Strategien wird deutlich, se-
xualisierte Gewalt „passiert nicht aus Versehen, sondern ab-
sichtlich und äußerst planvoll – in großem Ausmaß und in Di-
mensionen, die uns oft nicht klar sind.“ 14 Täter:innen suchen 
sich immer wieder Rechtfertigungen für ihr Handeln und ihr 
grenzverletzendes Verhalten. Oftmals fehlen ihnen ein ein-
deutiges Unrechtsbewusstsein und die Empathie, sich in ihre 
Opfer hineinzuversetzen. Sie nutzen zur eigenen sexuellen 
Befriedigung ihre Macht- und Autoritätspositionen aus und 
„missbrauchen, misshandeln und vergewaltigen, weil sie es tun 
wollen. Die Verantwortung der Taten liegt allein bei ihnen.“ 15

Ein offener Umgang mit dem Thema schränkt die Hand-
lungsspielräume von Täter:innen enorm ein und stärkt die 
Kinder und Jugendlichen, Eltern und Fachkräfte. Aus diesem 
Grund wollen wir mit der Implementierung unseres Schutz-
konzeptes - soweit es uns möglich ist - sichere Orte schaffen, 
um potentiellen Täter:innen keinen Raum zu bieten.

5.5 Risikofaktoren für Betroffene

Betroffene von sexualisierter Gewalt müssen sich oft mehr-
fach überwinden, Personen von ihren Erlebnissen zu berich-
ten, um schlussendlich Unterstützung zu erfahren. Es ist für 
viele ein langer und schwerer Weg, jemanden zu finden, der 
zuhört, ihnen Glauben schenkt und Hilfe anbietet. 

Die Beweggründe sind häufig ein überforderndes Gefühls-
chaos gespickt mit Wut, Scham, Verzweiflung, Angst, 
Ohnmacht und eingeredeter Schuld. Insbesondere wenn 
Täter:innen aus dem familiären Umfeld stammen, befürch-
ten Kinder und Jugendliche das Zerbrechen der Familie und 
stecken in einem enormen Loyalitätskonflikt.

Risikomerkmale und Signale von Betroffenheit können sich 
sehr ähneln und in der Interpretation missverstanden wer-
den. Es ist daher unbedingt notwendig, die betroffene Per-
son ganzheitlich zu betrachten und behutsam ins Gespräch 
zu gehen. 

•   geringes Selbstwertgefühl

•   defizitäre Lebenssituation

•   Mangel an Zuwendung und Liebe

•   viel sich selbst überlassene Kinder / Jugendliche

•   allgemeines Gewaltklima in der Familie / im Umfeld

•   einschüchterndes, autoritäres Verhalten in einer  
neuen Partnerschaft von Vater oder Mutter

•   traditionelle Erziehung in der Familie

•   Probleme in der elterlichen Beziehung

•    Mangel der sexuellen Aufklärung und der eigenen 
Rechte

•   Sexualität als etwas Schlechtes oder Tabu gelernt

•    Mangel an Unterstützung beim Finden und  
Benennen der eigenen Grenzen

•   Bereits erlebte sexuelle Übergriffe,  
ohne Unterstützung bei der Verarbeitung

•     In bestimmten Bereichen auf fremde Hilfe angewiesen 
sein, z. B. durch eine Beeinträchtigung oder Behinderung

Risikomerkmale für potentielle Betroffene 
(begünstigende Faktoren)

•    geringes Selbstwertgefühl

•   körperliche Beschwerden

•    häufige Verletzungen

•   Schlaf-, Sprech- und Kontaktstörungen

•   mangelnde Körperhygiene 

•   Einkoten / Einnässen

•   Schul- und Lernprobleme

•   Depressionen und introvertiertes Verhalten

•   selbstverletzendes Verhalten

•    Aggressionen

•   delinquentes und dissoziales Verhalten

•    (sexualisiert) grenzverletzendes Verhalten

Signale / 
Anzeichen der Betroffenen

Die folgenden Auflistungen von Risikomerkmalen und Signalen bzw. Anzeichen können bei der 
Einschätzung hilfreich sein:

14  BZgA (2015). Sexualisierte Gewalt. Frankfurt. S.43

15  Evangelische Kirche im Rheinland (2012) Zeit heilt keineswegs alle Wun-
den. Leitlinien zum Umgang mit sexualisierter Gewalt. S.12
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16   vgl. https://beauftragter-missbrauch.de als unabhängiges Amt der Bundesregierung, organisatorisch angesiedelt im Bundesministerium für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Letzter Zugriff: 27.04.2021

Wir sind uns der Gefährdungsdimension der digitalen Welt 
bewusst, dennoch sind wir uns auch der Grenzen dieses Kon-
zeptes bewusst und verweisen an die Stelle „Unabhängiger 
Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs“. 16

Wichtig ist uns, an dieser Stelle zu erwähnen, dass wir in un-
seren Arbeitsbereichen auf Risiken aufmerksam machen.

Sexualisierte Gewalt im digitalen Raum tritt in der  
Regel durch folgende kurz benannte Formen auf:

•   Cybergrooming (annähern / anbahnen),

•   Sexting (erotische / sexuelle Textnachrichten)

•   Sextortion (Erpressung und Bloßstellung),

•    sexualisierte Peergewalt (Übergriffe / Gewalt  
unter Kindern und Jugendlichen gleichen Alters),

•   Sharegewaltigung (digitale Verbreitung von  
sexueller Gewalt)

•   Livestream-Missbrauch

5.6 Schutz in der digitalen Welt 

Die moderne, sich digitalisierende Welt der Online-Spiel-, 
Film- und Fernsehindustrie sowie die sozialen Medien haben 
die Generation Selfies und die sogenannten ‚digital natives‘ 
enorm geprägt und beeinflussen täglich das Leben aller 
Menschen. Aus diesem Grund wäre es fahrlässig, den wich-
tigen Lebensraum der Kinder und Jugendlichen in diesem 
Schutzkonzept nicht zu erwähnen. 

Die meisten gehen ungehemmt mit Bild- und Personen-
rechten um und sind sich der digitalen Gefahren und Aus-
maße nicht umfänglich bewusst. Digitale Medien erleichtern 
Grenzverschiebungen, fördern und fordern die Selbstdarstel-
lung (digitaler Exhibitionismus) und zudem verändern sie das 
Beziehungsleben. Diese fundamentale Veränderung durch 
die digitalen Medien bietet einen Nährboden für sexualisier-
te Gewalt. Insbesondere Täter:innen ermöglichen sie einen 
leichteren, unmittelbareren und ungestörteren Zugang zu 
ihren potenziellen Opfern.
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Die Verantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit liegt bei 
dem / der Superintendent:in und dem / der Mitarbeiter:in 
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

Das gesamte Schutzkonzept mit allen Abläufen und Zu-
ständigkeiten wird von der Synode beraten, beschlossen 
und anschließend veröffentlicht. Es wird im Internet und 
schriftlich in den Abteilungen vorgehalten. 

Im Kirchenkreis werden Vertrauenspersonen durch den 
Kreissynodalvorstand berufen, die in erster Linie als „Lotsen 
im System“ fungieren. Durch die Vertrauenspersonen wird 
im konkreten Fall eine erste Orientierung vorgenommen 
und an entsprechend geschulte und beauftragte Personen 
weitergeleitet. 

6 Organisationsstruktur

Der Bezugsrahmen des Schutzkonzeptes ist der Kirchen-
kreis Leverkusen samt seiner Abteilungen, Referate und 
Werke, einschließlich der Verwaltung. Ebenso sind die elf 
dem Kirchenkreis zugeordneten Gemeinden und ihre Ein-
richtungen einbezogen. 

Die Ablaufstruktur und Zuständigkeiten sind in einem Or-
ganigramm und verschiedenen Teilorganigrammen festge-
halten. 

Die Hierarchien sind eindeutig und die einzelnen Bereiche 
durch ihre Struktur und ihre Aufgabenstellung klar vonei-
nander abgegrenzt. Die Klarheit der Organisationsstruktur 
dient dazu, Grenzüberschreitungen und Unklarheiten zu 
minimieren. 

Die Dienst- und Fachaufsicht gegenüber den Mitarbeiten-
den der Einrichtungen des Kirchenkreises liegen beim Kreis-
synodalvorstand und dem / der Superintendent:in. Sie sind 
zum Teil an Fachausschüsse, die Verwaltungsleitung bezie-
hungsweise die zuständigen Leitungen der Arbeitsbereiche 
des Kirchenkreises delegiert. Die jeweiligen Dienst- und 
Fachaufsichten sind klar geregelt und jeder / jedem Mitar-
beitenden bekannt. 

Die Verfahrenswege zum Schutz gegen sexualisierte Gewalt 
sind durch unser Konzept geregelt. Wiederkehrende Sensi-
bilisierungs- und Reflexionsprozesse erfolgen innerhalb der 
Teams durch regelmäßige Besprechungen und Reflexionen 
der eigenen Haltung und Handlungen. Dabei kommt der 
jeweiligen Leitung eine besondere Verantwortung zu. Die 
Mitarbeitervertretung wird in die Entscheidungsprozesse 
entsprechend dem Mitarbeitervertretungsgesetz aktiv ein-
bezogen.
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6.1 Organigramm

•   Finanzen Diakonie
• Finanzen NKF
•  Bau- u. Liegenschafts-

verwaltung
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• Gemeindebetreuung
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Fachbereiche
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•   Kinder & Jugend II
•   Soziale Teilhabe I
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•   Soziale Teilhabe III
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•   Leitungsassistenz
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KREISSYNODALVORSTAND
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17   vgl. Urban-Stahl, U. (2013). Beschweren erlaubt! 10 Empfehlungen zur Implementierung    
von Beschwerdewegen in Einrichtungen der Kinder- und Jugend-hilfe. Berlin. S. 10ff.

18  Urban-Stahl, U. (2013). Beschweren erlaubt! 10 Empfehlungen zur Implementierung von   
Beschwerdewegen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Berlin. S. 10

6.2 Allgemeines Beschwerdemanagement

Ein weiteres Ziel dieses Schutzkonzeptes ist es, klar auf die 
Abläufe und Verantwortlichkeiten in Bezug auf das Be-
schwerde- und Notfallmanagement hinzuweisen. Nicht nur 
in Fällen von sexualisierter Gewalt ist ein klarer und trans-
parenter Ablauf unabdingbar. Ein allgemeines Beschwerde-
management trägt einen elementaren Teil zur Qualitätssi-
cherung bei. 

Wir im Kirchenkreis Leverkusen haben eine positive Grund-
haltung im Hinblick auf Beschwerden. Für uns sind sie Im-
pulse zur Weiterentwicklung.

Beschwerden sehen wir als konstruktive Kritik an, die auf ei-
nen Missstand hinweisen. Gemeldete Missstände können 
somit überprüft und im Bedarfsfall behoben werden. Viele 
Beschwerden werden nicht vorgetragen, da sie oftmals als 
nicht erfolgsversprechend angesehen werden. Dem möchten 
wir mit der Implementierung eines Beschwerdeverfahrens, 
entgegenwirken. In diesem Rahmen 
hat der Kirchenkreis ein erstes, nie-
derschwelliges Beschwerdeverfahren 
eingerichtet und auf der Homepage 
ein ➜ Beschwerdeformular  (s. 48) hin-
terlegt.

Beschwerdemöglichkeiten und -verfahren für erwachse-
ne Schutzbefohlene finden sich in den jeweiligen Arbeits-
feldern, mit den entsprechenden gesetzlichen Veranke-
rungen, wieder.

Das allgemeine Beschwerdeverfahren ist unabhängig von 
Anschuldigungen, die den strafrechtlichen Bereich betreffen. 
In Fällen von sexualisierter Gewalt tritt immer der Interven-
tionsplan in Kraft.

6.2.1 Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und  
Jugendliche  
Im Bundeskinderschutzgesetz zur Erlaubnis für den Betrieb 
einer Einrichtung laut §45 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII ist geregelt, 
dass „zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugend-
lichen in der Einrichtung geeignete Verfahren der Beteiligung 
sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Ange-
legenheiten Anwendung finden.“ Somit wird das Beschwer-
demanagement zur tragenden Säule bei der Umsetzung der 
Rechte von Kindern und Jugendlichen.

Sich beschweren zu können und ein offenes Ohr zu finden, 
bedeutet Vertrauen aufzubauen und Hilfe zu bekommen. 
Je breiter das Verständnis von Beschwerden gefasst wird 
und auch klein wirkende Beschwerden ernst genommen 
werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder 
und Jugendliche sich mit größeren und ernsten Problemen 
entsprechend mitteilen. Somit sind wir angehalten, eine be-
schwerdefreundliche Einrichtungskultur und gleichzeitig ver-
bindliche Verfahrensstandards zu entwickeln. Niemand darf 
aufgrund einer Beschwerde benachteiligt, diffamiert oder 
einer anderen Art und Weise unter Druck gesetzt werden.17

Beschwerden von Kindern sind ernst zu nehmen, zu prüfen, 
Änderungsmöglichkeiten mit den Kindern und Jugendlichen 
partizipativ zu eruieren und zu implementieren.

Innerhalb der Potential- und Risikoanalyse empfehlen wir 
bisherige Beschwerdemöglichkeiten 
auf ihre Nutzung und 
Eignung zu überprüfen. 
Nicht nur unterschied-
liche Ansprech-
personen, sondern 
auch verschiedene 
Erreichbarkeitswege 
sind sinnvoll. 
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„Kinder und Jugendliche wenden sich in ihrem Alltag bei Sor-
gen, Nöten und Kritik an Menschen, denen sie vertrauen, die sie 
gut kennen und einschätzen können und deren Rückmeldung 
sie als hilfreich erleben.“ 18 Somit sind die Personen, die Kin-
der ansprechen, i.d.R. nicht die von Vorgesetzten bestimm-
ten Personen, sondern ihnen vertraute Menschen aus dem 
näheren Umfeld. Kinder und Jugendliche suchen sich diese 
Personen selber aus. Aus diesem Grund sollten alle Mitarbei-
tenden über die geltenden Beschwerdewege informiert sein, 
um sicher in Krisensituationen handeln zu können. 
Bei Beschwerden in Fällen von sexualisierter Gewalt ist im-
mer die Vertrauensperson zu informieren.

6.3 Fehlerkultur

Grundsätzlich streben wir im Kirchenkreis Leverkusen ei-
nen konstruktiven Umgang mit Fehlern an. Wir betrachten 
Fehler als Chance zur Weiterentwicklung und analysieren 
Entstehungszusammenhänge entsprechend gewissenhaft 
und sachlich. Fehler sind erlaubt, aber die Lösungssuche ist 
unerlässlich, um erneutem Fehlverhalten entgegenzuwirken. 
Zugeständnisse und der offene Umgang mit Fehlern sollten 
auch entsprechend honoriert werden. Uns ist bewusst: „Eine 
gute Fehlerkultur ist die Basis für ein professionelles Beschwer-
deverfahren.“ 

Allerdings erklären wir: Fehler sind in Bezug auf sexualisierte 
Gewalt anders zu betrachten. Der Kirchenkreis Leverkusen 
hat gegenüber sexualisierter Gewalt eine klare Null-Toleranz-
Haltung. Gerade im Kontext sexualisierter Gewalt ist ein 
frühzeitiges Erkennen und Melden von Fehlverhalten unab-
dingbar, um gezielt Korrektur- und Präventionsmaßnahmen 
vorzunehmen. Wir streben an, dass sich alle uns anvertrauten 
Menschen sicher sein können, dass in Fällen von sexualisier-
ter Gewalt nach professionellen Standards gehandelt wird. 

Im Blick auf Täter und Täterinnen betonen wir: jeder Mensch 
ist für sein Handeln verantwortlich und muss mit entspre-

chenden Konsequenzen rechnen. Dabei ist es uns ein 
Anliegen, auch im kirchlichen Sinne, dass wir die 

Taten und nicht den dahinter stehenden Men-
schen verurteilen.
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7 Erstellung individueller Schutzkonzepte

Im Folgenden sind, in Anlehnung an das Rahmenschutzkon-
zept der EKiR, die wichtigsten Themen aufgelistet, die im in-
dividuellen Konzept verankert sein sollten. Jede Gemeinde ist 
frei darin, diese ausführlicher oder in einer anderen Reihen-
folge aufzugreifen und aufzuarbeiten.

Die einzelnen Bausteine sind in der Kreissynode beschlossen 
und werden in den Gemeinden, Einrichtungen und Werken 
umgesetzt. 

Die Schutzkonzepte und jede spätere Änderung sind dem 
Kreissynodalvorstand mitzuteilen.

7.1 Empfehlungen an die Gemeinden, Werke und 
Referate

Das Rahmenkonzept des Kirchenkreises Leverkusen bietet ei-
nige Bausteine, die sich alle zugehörigen Körperschaften zu 
Nutze machen und in die individuellen Schutzkonzepte über-
nehmen sollten. 

Jedes Schutzkonzept sollte folgende Bausteine umfassen:

1. Verankerung im Leitbild

2. Potential- und Risikoanalyse

3. Umgang mit Mitarbeitenden 
 a) Abstinenz- und Abstandsgebot 
 b) Selbstverpflichtungserklärung
 c) Erweitertes Führungszeugnis
 d) Sensibilisierung und Schulungen von Mitarbeitenden

4. Umgang mit Schutzbefohlenen

5. Fehlerkultur

6. Beschwerdeverfahren
 a) Beschwerdeverfahren
 b) Vertrauensperson im Kirchenkreis

7. Notfallplan/ Interventionsplan

8. Aufarbeitung

9. Rehabilitation

10. Evaluation und Monitoring

Die Bausteine 1, 2 und 10 sind in jedem Fall eigenständig 
zu erarbeiten, alle anderen Bausteine können aus diesem 
Schutzkonzept übernommen werden.
 
Jeder Baustein eines Schutzkonzeptes ist gleich wichtig und 
zusammen bilden sie die Basis zur Gestaltung eines Schutz-
raumes für Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene. 
 
Die Weiterentwicklung und fortlaufende Thematisierung von 
Schutzkonzepten ist Leitungsaufgabe. Ein Schutzraum zu 
sein und dieser auch zu bleiben, ist ein dynamischer Prozess, 

der von oben gesteuert sein sollte. Es ist allerdings unabding-
bar, dass alle Mitarbeitenden diesen Prozess mitgestalten. 

Das Schutzkonzept ist im Sinne der Transparenz entspre-
chend zu veröffentlichen. Eine ausgefüllte Potential- und Ri-
sikoanalyse wird nicht in das veröffentlichte Schutzkonzept 
aufgenommen. Das Formular befindet sich im Anhang.
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8

Das Ziel der ➜ Potential- und Risiko-
analyse (ab S. 37) ist es, Stärken und 
Schwachstellen in den einzelnen Kör-
perschaften zu erkennen und nieder-
zuschreiben. Die Ergebnisse dienen der 
anschließenden Arbeit. Insbesondere 
die identifizierten Risiken sollten beseitigt bzw. so weit wie 
möglich reduziert werden. 

Einige Risiken (z. B. in Seelsorge- und Beratungs-
angeboten) sind nicht gänzlich zu vermeiden, da es 
sich in vielen kirchlichen Arbeitsgebieten auch um Vertrau-
ensverhältnisse handelt, die es ebenso zu schützen gilt. 
Wichtig ist, dass eine klare Haltung bezüglich unvermeid-
licher Risiken vorherrscht. Zudem sollten Mitarbeitende 
sich dieser Risiken bewusst sein, und diese gilt es in regel-
mäßigen Abständen zu thematisieren.

Potential- und Risikoanalyse

9

Alle Mitarbeitenden sind für die Umsetzung des Schutzkon-
zeptes mitverantwortlich. Unser Ziel ist es, alle zu sensibili-
sieren und entsprechend des Arbeitsgebietes regelmäßig zu 
schulen. Alle beruflich Mitarbeitenden haben ein erweitertes 
Führungszeugnis vorzulegen, bei ehrenamtlich Mitarbeiten-
den entscheidet das jeweilige Leitungsorgan nach Art der 
Tätigkeit, Intensität und Dauer des Kontaktes mit Kindern, 
Jugendlichen und Schutzbefohlenen, ob ein erweitertes Füh-
rungszeugnis vorzulegen ist.

Des Weiteren ist eine Selbstverpflichtungserklärung zu un-
terzeichnen. Der vorliegende Interventionsplan liegt allen 
Mitarbeitenden vor. 

Umgang mit Mitarbeitenden

Im Sinne der Prävention sind uns die folgenden 
Themen wichtig, die stetig in den unterschiedlichen 
Teams Beachtung finden sollten. 

•   Sprache, Wortwahl, Kleidung

•   Verhältnis von Nähe und Distanz

•   Angemessenheit von Körperkontakt

•   Beachtung der Intimsphäre

•   Zulässigkeit von Geschenken

•   Medien und soziale Netze 

•   Erzieherische Maßnahmen
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9.1 Bewerbungsverfahren

Ein Bestandteil von Vorstellungsgesprächen im Kirchenkreis 
Leverkusen ist der Verweis auf die klare Haltung gegenüber 
sexualisierter Gewalt. Neben der Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses und der Unterzeichnung der Selbstver-
pflichtungserklärung wird außerdem auf die verpflichten-
de Teilnahme, deren Inhalte und Intervalle an Schulungen 
hingewiesen. Potentielle Täter:innen sollen durch diese 
präventiven Maßnahmen abgeschreckt werden und eine 
enttabuisierte Auseinandersetzung mit dem Thema hohe 
Priorität haben.

9.2 Selbstverpflichtungserklärung

Die Voraussetzung zur beruflichen und 
ehrenamtlichen Mitarbeit im Kirchen-
kreis Leverkusen ist die Unterzeichnung 
der ➜ Selbstverpflichtungserklärung 
(S. 45), die als erster Orientierungs-
rahmen für einen respektvollen, wert-
schätzenden und grenzachtenden Umgang dient. Mit Hilfe 
der Selbstverpflichtungserklärung soll noch einmal sensibili-
siert und der Blick für die schützenswerten Belange von Kin-
dern, Jugendlichen und Schutzbefohlene geschärft werden. 

Zu Dienstbeginn verpflichten sich die beruflich und ehren-
amtlich Mitarbeitenden mit ihrer Unterschrift, das vom Kir-
chenkreis Leverkusen gewünschte Verhalten ernst zu nehmen.

9.3 Abstinenz- und Abstandgebot

In §4 des „Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Ge-
walt“, wird für Mitarbeitende ausdrücklich geregelt, dass 
sexuelle Kontakte bei Bestehen besonderer Macht-, Abhän-
gigkeits- und Vertrauensverhältnisse unzulässig sind. Insbe-
sondere in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und anderen 
Schutzbefohlenen, in Seelsorge- und Beratungskontexten 
sind sexuelle Kontakte im Sinne des kirchlichen Schutzauf-
trages unvereinbar und somit ausdrücklich verboten. Zudem 
ist auf ein professionelles Nähe-Distanzverhältnis zu achten, 
wobei das Empfinden des Gegenübers zu berücksichtigen ist.
Rein arbeitsrechtliche Macht- und Abhängigkeitsverhält-
nisse, unter der Voraussetzung der Einvernehmlichkeit, sind 
damit nicht gemeint. 

9.4 Führungszeugnis

Alle beruflich Mitarbeitenden im Kir-
chenkreis legen ein ➜ erweitertes 
Führungszeugnis (S. 46 - 47) vor. Bei 
den ehrenamtlich Mitarbeitenden 
entscheidet der Träger je nach Art der 
Tätigkeit, Dauer und Verantwortung 
der Mitarbeit, ob ein Führungszeugnis vorgelegt werden 
muss.

Gemäß des Bundeskinderschutzgesetztes, §72a SGB VIII, 
sind alle Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendhilfe dazu 
verpflichtet, ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen, 
um sicherzustellen, dass keine „einschlägig“ vorbestraften 
Personen in diesem Tätigkeitsfeld beschäftigt werden. Dies 
gilt sowohl für berufliche wie auch ehrenamtliche Mitarbei-
tende.

Rechtskräftig verurteilte Personen bezüglich Straftaten nach 
den §§171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184j, 201a, 
225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches 
sind grundsätzliche von einer Tätigkeit auszuschließen. 

Der Kirchenkreis Leverkusen stellt sicher, dass diese Vor-
schriften eingehalten werden und veranlasst die Vorlage bei 
Einstellung und die regelmäßige Wiedervorlage gemäß §30 
Absatz 5 und §30a Absatz 2 des Bundeszentralregisters.

Die Personalabteilung dokumentiert, archiviert und verwal-
tet die Daten entsprechend den Bestimmungen des Daten-
schutzes. Pfarrer:innen reichen das erweiterte Führungs-
zeugnis auf dem Dienstweg beim Landeskirchenamt ein. 

Die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses erfolgt 
nach den Vorgaben der kommunalen Gebietskörperschaft 
(in der Regel drei bis fünf Jahre) und ist von der Personalab-
teilung zu initiieren. 19

19   §5 Absatz 3 Satz 1, Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt
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9.5 Schulungen

In Schulungen werden Mitarbeitende20 im Kirchenkreis Le-
verkusen allgemein für das Thema sexualisierte Gewalt sen-
sibilisiert, über deren Vielfalt aufgeklärt und über die inter-
nen Verfahrenswege informiert. 

Die ➜ Inhalte und die Zielgruppen der 
einzelnen Fortbildungsmodule (S. 51) 
unterscheiden sich je nach Einsatzort 
und Verantwortungsbereich. Alle Mit-
arbeitenden nehmen nach erfolgter 
Anstellung / Tätigkeitsaufnahme an 
der individuell passgenauen Schulung teil, sowie an einer 
Auffrischung alle fünf Jahre.

In Anlehnung an die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) 
und deren erstellte Schulungsmaterialien (hinschauen-
helfen-handeln) werden die Schulungen von Mitarbeitenden 
des Kirchenkreises, die  im Vorfeld an den Multiplikatoren-
Schulungen teilgenommen haben, durchgeführt. 

Es wird drei Fortbildungsmodule geben: Basismodul – Inten-
sivmodul – Leitungsmodul. In einer Tabelle im Anhang sind 
die thematischen und zielgruppenorientierten Module auf-
geführt. 

Die Personalabteilung stellt die Einhaltung und Umsetzung 
der Vorgaben für die beruflich Mitarbeitenden sicher. Durch 
sie erfolgt eine jährliche Klärung für die Gemeinden, Einrich-
tungen und Werke bezüglich Neueinstellungen und Schu-
lungsbedarfen.

Im Regelfall werden Schulungen kirchenkreisweit angeboten. 
Die Einsatzstellen haben die Verantwortung für die Einhal-
tung dieser Rahmenbedingungen für ehrenamtlich Mitarbei-
tende.

Hier finden Sie die ➜ Liste von Tätig-
keitsbereichen Ehrenamtlicher ab 14 
Jahren in Gemeinden und Kirchenkrei-
sen.

Im Bewusstsein der Bedeutung der ge-
sellschaftlichen Verantwortung stellt der Kirchenkreis Lever-
kusen die Finanzierung, mit anteiliger Refinanzierung, sicher. 

Mitarbeitende, die im Be-
sitz einer „Jugendleiter-
card“ (Juleica) sind, haben 
diese Bausteine im Rahmen 
der Juleica-Schulung bereits 
erhalten. Das Amt für Ju-
gendarbeit hat in Zusammenarbeit mit der Ansprechstelle 
der EKiR die Inhalte der Schulungen an die entsprechenden 
Bausteine angepasst. 

Nach erfolgten Neueinstellungen ist die Schulung innerhalb 
eines Jahres zu absolvieren. 

20  Kirchengesetz §6 Maßnahmen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt (Absatz 3 Satz 4)

Kirche und Diakonie gegen sexualisierte  Gewalt

handelnhinschauen helfen
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10Verfahrenswege bei Fällen von 
sexualisierter Gewalt

Die Vermutung eines Falles von sexualisierter Gewalt be-
deutet eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten. In 
Krisensituationen ist ein verlässlicher Interventionsplan als 
Handlungsleitfaden mit Schritten und Konsequenzen er-
forderlich. Im Folgenden verankern wir in dem vorliegenden 
Schutzkonzept die grundlegenden Verfahrensregelungen, 
die Zuständigkeiten und die einzubindenden Strukturen.

Die Zuständigkeiten und Verfahrensregelungen sind in 
einem abgestimmten ➜ Interventionsplan (S. 27) geregelt. 
Es besteht ein synodales Interventionsteam auch für den 
Krisenfall in Gemeinden und Einrichtungen, in dem Personen 
mit Leitungsfunktionen vertreten sind. Auf Rollenklarheit 
wird geachtet und klaren Ablaufregelungen wird gefolgt.

10.1 Zuständigkeiten und eingebundene 
Strukturen

Bei einem Vorfall auf der Ebene des Kirchenkreises ist der/
die Superintendenten:in zuständig. Diese:r wird unterstützt 
durch das synodales Interventionsteam. Das Vorgehen wird 
aufs Engste mit der EKiR abgestimmt und die Ansprechstelle 
für den Umgang mit Verletzungen gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung zu Rate gezogen.

Bei einem Vorfall in einer der Kirchengemeinden liegt die 
Zuständigkeit zunächst bei dem Presbyterium der jewei-
ligen Gemeinde. Dieses überträgt den Fall an den / die 
Superintendenten:in. 

Die Strukturen, in Form von Vertrauenspersonen und syno-
dalem Interventionsteam, sind durch den Kreissynodalvor-
stand des Kirchenkreises Leverkusen beschlossen. 

10.1.1 Vertrauenspersonen
Für die Meldung von sexualisierter Gewalt gibt es im Kirchen-
kreis durch den Kreissynodalvorstand benannte Vertrauens-
personen. Der Kirchenkreis Leverkusen folgt der Empfehlung 
der EKiR und benennt durch die Kreissynode zwei Vertrau-
enspersonen (möglichst männlich / weiblich). Sie sind An-
sprechpersonen für Betroffene und Ratsuchende. Sie haben 
Kenntnisse um die Verfahrenswege, Beratungsstellen und 

Hilfseinrichtungen. Sie nehmen die Erstmeldung von Ver-
dachtsfällen auf und geben diese, entsprechend ihrer Lot-
senfunktion, weiter bzw. klären über das weitere Vorgehen 
auf. Im Bedarfsfall unterstützen sie Betroffene bei der ersten 
Kontaktaufnahme mit der landeskirchlichen Ansprechstelle. 
In begründeten Verdachtsfällen geben sie Meldungen an die 
Meldestelle der EKiR weiter.

Der Zuständigkeitsbereich der Vertrauenspersonen erstreckt 
sich auf den Kirchenkreis Leverkusen einschließlich seiner 
Referate und Werke sowie Kirchengemeinden. Sie sind aller-
dings nicht Teil des Interventionsteams.
Die Vertrauenspersonen nehmen an den Tagungen des 
Netzwerks Vertrauenspersonen der EKiR teil und bilden sich 
regelmäßig fort.

Im Überblick haben die Vertrauenspersonen folgende 
Aufgaben:
•   Ansprechbarkeit rund um das Thema sexualisierte 

Gewalt;
•  Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige;
•   Anlaufstelle für Mitarbeitende, bei denen eine  

Vermutung oder ein Verdacht aufkommt oder vorliegt
•    Sortieren der Informationen und dokumentieren der 

mitgeteilten Fälle;
•   Weitergabe der Informationen an das Interventions-

team;
•   Verweis auf die vertrauliche Beratung bei der landes-

kirchlichen Ansprechstelle Unterstützung ehrenamtlich 
Mitarbeitender bei der Meldung in Fällen mit begründe-
tem Verdacht bei der landeskirchlichen Meldestelle;

•   Kontaktvermittlung zu flankierenden Angeboten und 
professionellen Hilfsangeboten.
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Die Vertrauenspersonen des Kirchenkreises Leverkusen sind:

Veronika Kuffner
Auf dem Schulberg 8 , 51399 Burscheid
Tel.: 02174-8966-142, Mobil: 0151-42650709,
Fax: 02174-8966-4142
veronika.kuffner@kirche-leverkusen.de

N.N.

10.1.2 Synodales Interventionsteam
Das synodale Interventionsteam versteht sich als beratende 
und unterstützende Gruppe in Verdachtsfällen oder Fällen 
von sexualisierter Gewalt. Es ist entsprechend einer solchen 
Situation mit dem weiteren Verfahren zu betrauen. 

In Verdachtsfällen oder Fällen von sexualisierter Gewalt aus-
gehend von einer Person im öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis (z. B. Pfarrer:innen), liegt die Fallverantwortung 
in der Abteilung 2 des Landeskirchenamts und der juristisch 
ermittelnden Person.

 Dem synodalen Interventionsteam gehören folgende  
 Vertretende qua Amt an:
 •  Superintendent: Bernd-Ekkehart Scholten
 •  Öffentlichkeitsmitarbeiterin: Sabine Kall
 •  Verwaltungsleiter: Michael Posthaus
 •   Mitglied der Erziehungs-Beratungsstelle des Diako-

nischen Werkes Leverkusen: Katharina Niermann-Kühn
 •   fachkompetente Unterstützung durch die   

entsprechenden Aufgabenfelder und Referate

Individuell hinzugezogene und zu beteiligende Personen bei 
entsprechenden Verdachtsfällen sind:
•  Rechtsbeistand
•   Träger- und leitungsverantwortliche Personen des Refe-

rates, des Werkes oder der Institution 
•   auf gemeindlicher Ebene der/die Vorsitzende des jewei-

ligen Presbyteriums 
•   ggf. Ansprechperson der Ansprechstelle für den Umgang 

mit Verletzungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
•   ggf. insofern erfahrene Fachkraft
•   ggf. noch weitere wichtige Akteure

10.1.3 Interventionsplan
Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene suchen sich oft-
mals eine vertraute Person im näheren Umfeld und öffnen 
sich dort, wo sie sich sicher und verstanden fühlen. Diese 
vertraute Person ist in der Regel nicht die Vertrauensperson. 
Daher ist es notwendig, dass alle Mitarbeitenden im Kirchen-
kreis Leverkusen über die Vertrauensperson informiert sind. 
Idealerweise hängen in jeder Einrichtung die vom Kirchen-
kreis Leverkusen erstellten Flyer und Plakate mit entspre-
chenden Informationen aus. 

Mitarbeitende, unabhängig davon ob sie beruflich oder eh-
renamtlich tätig sind, die einen Fall von sexualisierter Gewalt 
zugetragen bekommen haben, sollten sich an die Vertrauens-
person wenden oder bei Beratungsbedarf zur Einschätzung 
an die landeskirchliche Ansprechstelle. Bei begründetem Ver-
dacht ist eine Meldung an die landeskirchliche Meldestelle 
erforderlich. 

Der Interventionsplan dient als strukturierter Handlungsleit-
faden für ein professionelles Handeln und soll allen beteilig-
ten Personen Handlungssicherheit bieten. 
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Es sind sowohl drei unterschiedliche Handlungsebenen in 
den Blick zu nehmen:
•   die Ebene der Betroffenen
•   die Ebene der Einrichtung
•   die Ebene der beschuldigen Person(en)

wie auch drei unterschiedliche Fallkonstellationen:
•   sexualisierte Gewalt durch Mitarbeitende
•   sexualisierte Gewalt, von der berichtet wird, die aber 

außerhalb der Organisation stattgefunden hat, 
•   sexualisierte Gewalt unter Schutzbefohlenen in der  

Organisation

Nach einer erfolgten Intervention gemäß des Interven-
tionsplans ist eine Aufarbeitung der Vorkommnisse und 
ggf. die Rehabilitierung einer Person essentiell. Fälle von 
sexualisierter Gewalt können allen beteiligten Personen 
und auch der Organisation großen Schaden zufügen. Die 
individuelle, wie auch institutionelle Aufarbeitung erfolgt 
gut durchdacht und ist in einem Aufarbeitungskonzept 
verankert. 

Beim Handeln in Verdachtsmomenten oder bei Meldung über 
einen Fall von sexualisierter Gewalt fühlen sich viele Mitar-
beitenden erst einmal hilflos, auch Fachkräfte, die nicht jeden 
Tag mit diesen Themen konfrontiert sind. Daher sind neben 
dem Wissen um die Strukturen Handlungsleitfäden und 
Schulungen enorm wichtig. An dieser Stelle wollen wir als 
ersten Handlungsleitfaden auf die ERNST-Formel verweisen:

Das fasst die uns wichtigsten Handlungsempfehlungen in 
Krisensituationen zusammen.
 
Zudem kann die folgende Auflistung weitere Ansätze liefern:

E

Erkennen

R

Ruhe
bewahren

N

Nachfragen

S

Sicherheit
herstellen

T

Täter:innen stoppen
und Betroffene 

erkennen

Das fasst die uns wichtigsten Handlungsempfehlungen in 
Krisensituationen zusammen.
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Zudem kann die folgende Auflistung weitere Ansätze liefern:

Folgendes sollte beachtet werden: 

•  Ruhe bewahren, besonnen handeln und aktiv werden.

•  Nimm deine Wahrnehmungen ernst!

•  Zuverlässiger GesprächspartnerIn sein.

•  Nimm die betroffene Person ernst!

•  Hör aufmerksam zu!

•   Stelle keine bohrenden Fragen! Lege der betroffenen Person keine Vermutungen       
in den Mund!

•  Offene Fragen stellen: Wer? Was? Wann? Wie? Wo?

•  Ambivalente Gefühle des Betroffenen akzeptieren!

•  Schaffe eine vertrauensvolle und ruhige Atmosphäre!

•  Kümmere dich um das Wohlergehen der betroffenen Person!

•  Wichtige Botschaft: „Du trägst keine Schuld!“

•   Vertraulichkeit ist wichtig!           
Aber: Eigene Möglichkeiten und Grenzen erkennen, sich ggf. Unterstützung durch Beratung holen und die betroffene  
Person informieren.

•   Einbeziehung der Betroffenen Person in die Entscheidung über weitere Schritte.      
Aber: Handelt es sich um eine Kindes-wohlgefährdung sind sofort entsprechende Schritte einzuleiten.

•  Dokumentation (Gespräch, Situation, Fakten, Namen, Ort, Datum, Zeit).

•   Bei einer beobachteten Situation: Schreite bedacht ein und trenne Täter und betroffene Person räumlich voneinander! 
Hole hierzu ggf. Unterstützung!           
Information an Leitung und Vertrauensperson.

•  110 Notruf bei akuter Gefahr!

Folgendes sollte vermieden werden: 

•  Nicht drängen! Keinen Druck ausüben!

•  Nicht nach dem „Warum“ fragen; das löst Schulgefühle aus.

•  Keine Suggestivfragen stellen.

•  Keine Erklärungen einfordern.

•  Keine Versprechen oder Zusagen äußern, die nicht zu halten sind.

•   Keine Entscheidung und weiteren Schritte ohne die altersgerechte       
Einbindung des betroffenen Menschen.

•  Nichts auf eigene Faust unternehmen, keine eigenen Ermittlungen!

•   Keine Information oder eigene Befragung der beschuldigten Person.       
Sie könnte danach Druck auf die betroffene Person ausüben.

•   Keine weiteren Befragungen der betroffenen Person, retraumatisierende       
Vernehmungen vermeiden!

•   Keine Konfrontation der betroffenen Eltern mit der Vermutung, wenn nicht sicher ist,     
dass der Täter nicht aus dem familiären Umfeld stammt.

•  Keine voreiligen Informationen an Dritte.
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10.1.3.1 Vorgehen in Verdachtsfällen von sexualisierter 
Gewalt und /oder Kindeswohlgefährdung 
Entsteht durch Beobachtungen oder Äußerungen von Mit-
arbeitenden, externen Personen oder Kindern, Jugendlichen 
und Schutzbefohlenen ein Verdacht von sexualisierter Ge-
walt oder einer anderen Kindeswohlgefährdung, sind diese 
detailliert zu dokumentieren. Äußerungen von Kindern, Ju-
gendlichen und Schutzbefohlenen sind möglichst wörtlich 
zu notieren.

Im ersten Vorgehen wird nicht zwischen Verdachtsfällen 
oder Wissen um Kindeswohlgefährdungen unterschieden. 
Im weiteren Verlauf, bei der Erhär-
tung des Verdachtes und den entspre-
chenden eintretenden Konsequenzen, 
sind sie sehr wichtig. Daher ist bei der 
➜ Dokumentation (S. 52) festzuhalten, 
um welchen Verdachtsfall es sich han-
delt.

•   Verdachtsfall einer Kindeswohlgefährdung durch  
Mitarbeitende

•   Verdachtsfall einer Kindeswohlgefährdung durch  
externe Personen

•   Verdachtsfall einer Kindeswohlgefährdung durch  
Kinder und Jugendliche untereinander

In Verdachtsfällen von Kindeswohlgefährdungen werden die 
notwendigen Schritte nach §8a SGB VIII (Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung) eingeschlagen. Beruflich Mitarbei-
tende sind dazu verpflichtet, bei gewichtigen Anhaltspunk-
ten für eine Kindeswohlgefährdung eine Gefährdungsein-
schätzung vorzunehmen und die Kindeswohlgefährdung zu 
melden, wenn die im Schutzplan vorgesehenen Maßnahmen 
das Kindeswohl nicht sichern können. In sichtbaren Situati-
onen akuter Kindeswohlgefährdung ist sofort einzuschreiten 
und zu beenden.

Alle  Mitarbeitenden sind in diesen Situationen dazu ange-
halten, sich an die Vertrauensperson im Kirchenkreis Lever-
kusen wenden. Die Vertrauensperson kann diesen kann bei 
einer ersten Einschätzung der Situation Unterstützung an-
bieten. Zudem hat sie genaue Kenntnis über die Verfahrens-
wege und den Interventionsplan und hat alle notwenigen 
Kontaktdaten zur Hand.

Bereits ein Verdachtsfall sollte, wenn es nicht um einen 
kirchlichen Mitarbeitenden geht, z. B. im Team offen thema-
tisiert werden, um Geheimnissen - gerade bei sexualisierter 
Gewalt - keinen Raum zu geben. Im Team sollte der entspre-
chende Verdachtsfall, unter Einbeziehung der Leitung und 
einer insoweit erfahrenen Fachkraft besprochen werden, um 
weitere Beobachtungen und Äußerungen zusammenzutra-
gen. Die Vermutungen sind zu überprüfen und das weitere 
Verfahren abzustimmen. 

In jedem Fall ist abzuwägen zwischen dem Anspruch, Ge-
heimnissen keinen Raum zu geben, und dem Schutz aller be-
teiligten Personen.

•   Können Verdachtsmomente ausgeräumt werden, sind 
keine weiteren Schritte erforderlich.

•   Werden weitere Informationen zur Einschätzung benö-
tigt, ist es sinnvoll, das Kind / den Jugendlichen gezielter 
zu beobachten. Im Anschluss erfolgt eine erneute Gefähr-
dungseinschätzung.

•   Bei latenter Gefährdung ist das Kind / der Jugendliche, 
sofern das im Rahmen der Arbeit möglich ist, zu schützen 
und entsprechende Maßnahmen vorzunehmen.

Der folgende Ablaufplan kann für Mitarbeitende hilfreich 
sein:
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Diese Handlungsempfehlungen beschreiben das Vorgehen bei einer Vermutung oder einem Verdachtsfall von 
sexulisierter Gewalt.

Wenn eine übergriffige Situation 
beobachtet wird:

•   Nimm deine Wahrnehmung 
ernst!

•  Schreite bedacht ein und trenne 
Täter und betroffene Person 
räumlich voneinander! Hole hier-
zu ggf. Unterstützung!

•  Kümmere dich um das Wohl- 
ergehen der betroffenen Person!

•  Informiere die betroffene Person, 
dass die Vertrauensperson hin-
zugezogen wird!

Wenn sich eine betroffene  
Person anvertraut:

•   Bewahre Ruhe und handle nicht 
überstürzt!

•   Schaffe eine vertrauensvolle und 
ruhige Atmosphäre!

•   Nimm die betroffene Person 
ernst!

•   Hör aufmerksam zu!

•   Stelle keine bohrenden Fragen! 
Lege der betroffenen Person kei-
ne Vermutungen in den Mund!

•   Vermittle der betroffenen 
Person, dass sie keine Schuld am 
Geschehenen trägt!

•   Informiere die betroffene Person 
über das weitere Vorgehen.

Bei nicht eindeutigen 
Situationen:

•   Handle nicht überstürzt!

•   Beobachte das Verhalten der 
betroffenen Person und der 
verdächtigen Person weiter!

•   wende das Vier-Augen Prinzip an

•   Wende dich an die Vertrauens-
personen, auch wenn du dir 
nicht sicher bist! Auch ein Ver-
dacht darf nicht verschwiegen 
werden!

1.  Dokumentiere das Gesehene und Gehörte!        
Beschreibe den Sachverhalt so konkret wie möglich und notiere möglichst wörtliche Aussagen der betroffenen 
Person. Notiere das Datum, Namen der betroffenen Personen und ggf. möglicher Zeugen.

2.  Wende dich an den vorgesetzten Mitarbeitenden und / oder die Vertrauenspersonen des Kirchenkreises: 
Veronika Kuffner, Auf dem Schulberg 8 , 51399 Burscheid, Tel.: 02174-8966-142, Mobil: 0151-42650709,  
Fax: 02174-8966-4142, veronika.kuffner@kirche-leverkusen.de      
N.N.

Im Verdachtsfall in einer Einrichtung ist umgehend die Ver-
trauensperson zu informieren. 

Auf gemeindlicher Ebene bedeutet dies eine Information an 
die / den Vorsitzende:n des Presbyteriums, der / die darauf-
hin den / die Superintendent:in in Kenntnis setzt. Auf kreis-
kirchlicher Ebene erfolgt eine Informationsweitergabe an 
den/die Superintendent:in.

Die Aufarbeitung aller Vorfälle und Verdachtsfälle von sexu-
alisierter Gewalt und Kindeswohlgefährdungen dienen der 
Weiterentwicklung der Institution und des Kirchenkreises 
Leverkusen. Sie werden vom Interventionsteam, unter Ein-

beziehung von internen und ggf. externen Fachkräften 
analysiert. Die Ergebnisse dienen der Verbesserung des Ge-
samtgefüges und einem besseren Schutz für die uns anver-
trauten Menschen.
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Was tun bei der Vermutung, ein Kind, Jugendlicher oder Schutzbefohlener ist betroffen von sexualisierter Gewalt?

•     Nichts auf eigene Faust unternehmen!

•   Keine direkte Konfrontation an 
vermutlichen Täters:innen mit der 
Vermutung!

•    Keine eigenen Ermittlungen zum 
Tathergang!

•   Keine eigenen Befragungen durch- 
führen!

•   Keine Informationen an vermutliche 
Täter:innen!

•   Zunächst keine Konfrontation der 
Eltern des / der Kindes/ Jugendlichen 
mit dem Sachverhalt!

Ruhe bewahren! Keine überstürzten Aktionen!
Zuhören, Glauben schenken und ernst nehmen!
Verhalten des potenziell betroffenen jungen Menschen beobachten. 
Notizen mit Datum und Uhrzeit anfertigen.
Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten erkennen und akzeptieren!

Mit der Vertrauensperson des Kirchenkreises (geschulte Fachkraft) Kon-
takt aufnehmen. Sie nimmt die Mitteilung auf und berät zum weiteren 
Vorgehen. Über alle Fälle ab einem vagen Verdacht informiert sie das 
Interventionsteam und weist auf die Möglichkeit der vertraulichen
Beratung der Ansprechstelle hin.

Das Interventionsteam kommt zeitnah zur Einschätzung der Sachlage 
und Dringlichkeit zusammen und zieht bei Minderjährigen eine insoweit 
erfahrene Fachkraft gemäß §8a SGB VIII hinzu. Sie schätzen bei Minder-
jährigen das Gefährdungsrisiko und beraten zu den weiteren Handlungs-
schritten.

Bei einem begründeten Verdacht besteht die Meldepflicht bei der 
landeskirchlichen Meldestelle.

Weiterleitung an Jugendamt.
>>  Begründete Vermutungsfälle außerhalb kirchlicher Zusammen-  

hänge unter Beachtung des Opferschutzes dem örtlichen Jugendamt 
melden.

Interventionsplan

Aufarbeitung und ggf. Rehabilitierung.

21  Evangelische Kirche im Rheinland (2021). Schutzkonzepte Praktisch 2021. Ein Handlungsleitfaden zur Erstellung von Schutzkonzepten in Kirchengemeinden 
und Kirchenkreisen zur Prävention sexualisierter Gewalt. S. 43

➜ Interventionsplan 
zum Download
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22 Evangelische Kirche im Rheinland (2012). Zeit heilt keineswegs alle Wunden. Leitlinien zum Umgang mit sexualisier-ter Gewalt. S.30f.

10.1.3.2 Sexualisierte Gewalt durch Vorgesetzte oder 
unter Mitarbeitenden 
In Fällen von sexualisierter Gewalt durch Vorgesetzte oder 
unter Mitarbeitenden greift das Allgemeine Gleichstellungs-
gesetz (AGG) zum Schutz vor sexueller Belästigung am Ar-
beits-platz.

Handelt es sich bei dem / der Beschuldigten um eine:n 
Pfarrer:in / Kirchenbeamt:in kann zusätzlich nach dem 
Dienstrecht verfahren und ein Disziplinarverfahren einge-
leitet werden. Die Einleitung eines Verfahrens, nach dem 
Disziplinarrecht der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) und dem Ausführungsgesetz der Evangelischen Kirche 
im Rheinland (EKiR), kann für Mitarbeitende im Kirchenkreis 
Leverkusen nur das Landeskirchenamt.22

10.1.4 Meldepflicht und Meldestelle 
Seit dem 01.01.2021 besteht für alle beruflich und ehren-
amtlich Mitarbeitenden, nach § 8 des Kirchengesetztes zum 
Schutz vor sexualisierter Gewalt, eine Meldepflicht. 
Begründete Fälle auf sexualisierte Gewalt oder ein Verstoß 
gegen das Abstinenzgebot sind unverzüglich der Ansprech- 
und Meldestelle mitzuteilen.

Die Meldestelle ist telefonisch, per Mail und persönlich nach 
Vereinbarung zu erreichen. Dort werden alle erforderlichen 
Daten, Schilderungen und Angaben aufgenommen, sowohl 
zur Bearbeitung als auch zu statistischen Zwecken daten-
schutzkonform erfasst. 

Zur Verdachtsklärung und gegebenenfalls zur Intervention 
werden die geschilderten Vorfälle und Verdachtsmomente 
an die verantwortlichen Stellen weitergeleitet. Die Melde-
stelle weist außerdem auf das Angebot der Beratung durch 
die Ansprechstelle hin.

Alle Mitarbeitenden haben das Recht, sich jederzeit zur Ein-
schätzung eines Verdachts von der Ansprechstelle vertrau-
lich beraten zu lassen.

Kontaktdaten der Meldestelle 

Telefon 0211 – 4562-602 
E-Mail : meldestelle@ekir.de 
Evangelische Kirche im Rheinland 
Landeskirchenamt 
Hans-Böckler-Str. 7 
40476 Düsseldorf 

Kontaktdaten der Ansprechstelle 

claudia.paul@ekir.de
Ansprechstelle für den Umgang mit Verletzung 
der sexuellen Selbstbestimmung der EKiR 
Graf-Recke-Str. 209a 
40237 Düsseldorf
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Einschätzung eines Verdachts

Vertrauensperson des Kirchenkreises

Ansprechstelle

Wenn ehrenamtliche Mitarbeitende einen Verdacht haben, gilt folgendes Verfahren

Zur Einschätzung eines Verdachtes können sich ehrenamtliche 
Mitarbeitende an die Vertrauensperson des Kirchenkreises wenden.

Die Vertrauensperson unterstützt die ratsuchende Person bei der 
Kontaktaufnahme zur Ansprechstelle oder lässt sich anonymisiert von der 
Ansprechstelle beraten und teilt das Ergebnis der ratsuchenden Person mit.

Begründeter Verdacht

Begründeter Verdacht

Vertrauensperson

Vertrauensperson des Kirchenkreises

Meldestelle

Meldestelle

Bei einem begründeten Verdacht gilt die 
Meldepflicht. Die Ehrenamtlichen müssen 
den begründeten Verdacht unverzüglich der 
Meldestelle melden.

Bei einem begründeten Verdacht auf sexualisierte Gewalt 
oder einen Verstoß gegen das Abstinenzgebot gilt die 
Meldepflicht. 
Berufliche Mitarbeitende müssen den begründeten 
Verdacht unverzüglich der Meldestelle melden.

Melden ehrenamtlich Mitarbeitende einen begründeten 
Verdacht, verweist diese an die Meldestelle.
Willigt die ehrenamtliche Person ein, dass die Vertrauens-
person ihre Daten und den Fall an die Meldestelle weiter-
gibt, ist das möglich.
Damit gilt die Meldepflicht als erfüllt.

Wenn beruflich Mitarbeitende einen Verdacht haben, gilt folgendes Verfahren

Bei der Einschätzung eines Verdachtes gilt der gleiche Ablauf wie bei ehren-
amtlich Mitarbeitenden. Ergibt die Beratung, dass ein begründeter Verdacht 
besteht, gilt die Meldepflicht.
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Mittteilung an beruflich, berufene oder gewählte Mitarbeitende zur Einschätzung eines Verdachtes

Mittteilung an beruflich, berufene oder gewählte Mitarbeitende zur Einschätzung eines begründeten Verdachtes

Kontaktaufnahme zur Vertrauensperson des 
Kirchenkreises

Kontaktaufnahme zur Vertrauensperson des 
Kirchenkreises

Die Person ist verpflichtet, die / 
den Ehrenamtliche:n bei der 
Kontaktaufnahme zu der 
Vertrauensperson oder der 
Ansprechstelle zu unterstützen.

Die Person ist verpflichtet, die / 
den Ehrenamtliche:n bei der 
Kontaktaufnahme zu der 
Vertrauensperson oder der 
Ansprechstelle zu unterstützen.

Regelungen bei Anfragen und Meldungen, die vom vorgegebenen Weg abweichen

Sollten sich Menschen wegen der Einschätzung einer Vermutung oder wegen 
eines begründeten Verdachts dennoch an nicht zuständige Personen wen-
den, gelten folgende Regelungen:

Kontaktaufnahme zur Ansprechstelle

Kontaktaufnahme zur Ansprechstelle

und / oder

und

Berufliche Mitarbeitende haben einen Verdacht
Bei der Einschätzung eines Verdachtes eines beruflich Mitarbeitenden ge-
genüber Vorgesetzten oder Personen des Leitungs- oder Aufsichtsorgans 
gilt der gleiche Ablauf wie bei ehrenamtlich Mitarbeitenden.
Besteht ein begründeter Verdacht, gilt die Meldepflicht und die angespro-
chene Person ist dazu verpflichtet, beruflich Mitarbeitende darauf hinzu-
weisen.
Vorgesetzte und Personen des Leitungs- oder Aufsichtsorgans sind verpflich-
tet, der Meldestelle Name und Kontaktdaten der meldenden Person und so-
fern möglich den Anlass der Meldung mitzuteilen.
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10.2 Kommunikation

Neben einer positiven Fehlerkultur wollen wir auch eine 
wertschätzende, enttabuisierte und angstfreie Gesprächs-
kultur fördern. Ein gemeinsames Verständnis, eine klare 
Haltung und eine offene, wie auch transparente Kommuni-
kation haben eine identitätsstiftende Wirkung. Sie schützt 
und stärkt Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene sowie 
Mitarbeitende. Zudem leistet sie einen wichtigen Beitrag zur 
Enttabuisierung und zur besseren Wahrnehmung von  Ver-
dachtsmomenten.

In Fällen von sexualisierter Gewalt ist es unerlässlich, klare 
Kommunikationsstrategien und verantwortliche Personen 
festzulegen, um unkontrollierbaren Dynamiken entgegen-
zuwirken. Ein professionelles Kommunizieren mit dem Ziel, 
nichts zu vertuschen, aber auch keine Fürsorgepflicht und 
Datenschutzvorschriften zu verletzten, ist essentiell.23

In auftretenden Krisensituationen gibt es im Kirchenkreis Le-
verkusen eine klare Kommunikationsstruktur, an die sich alle 
Personen verbindlich halten. Wir unterscheiden zudem zwi-
schen der internen und externen Kommunikation.

•  Externe Kommunikation 
Die Ansprechperson ist der / die  Superintendenten:in un-
terstützt durch das Interventionsteam in Abstimmung mit 
der landeskirchlichen Ebenen. 
Alle weiteren Personen sind angehalten, sich in keiner Rich-
tung zu dem Verfahren und all seiner Aspekte zu äußern. 
Es erfolgt immer: „Kein Kommentar.“ Zuwiderhandlungen 
und Verstöße gegen abgestimmte Verfahrensregeln haben 
dienstrechtliche Konsequenzen. 

10.3 Zusammenarbeit und Vernetzung mit den 
Jugendämtern 

Dem Kirchenkreis Leverkusen ist es ein großes Anliegen mit 
allen angesiedelten Jugendämtern gemeinsam für den Kin-
derschutz einzutreten. Gemäß des Schutzauftrages nach 
§8a SGB VIII sollen nachhaltige und effektive Kooperations-
formen zwischen Jugendämtern und Trägern aufgebaut und 
weiterentwickelt werden.24

Aus diesem Grund haben wir bei unseren zuständigen Jugen-
dämtern unser Schutzkonzept vorgelegt. 

23   Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Missbrauchs (UBSKM) (2013). Handbuch Schutzkonzepte sexu-eller Missbrauch. Befragungen zum 
Umsetzungsstand der Empfehlungen des Runden Tisches „Sexueller Kindesmiss-brauch“. Bericht mit Praxisbeispielen zum Monitoring 2012 - 2013. Berlin. 
S.34f. 

24   vgl. KVJS (2009). Arbeitshilfe zur Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung und der Prüfung der Persönlichen Eignung von Fachkräften. 
Der Schutzauftrag in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Stuttgart. S.22

•  Interne Kommunikation 
Auch die Kommunikation und Information nach innen er-
folgt ausschließlich durch den / die Superintendenten:in 
oder mittels beauftragter Personen. Es erfolgen keine Kom-
mentierungen durch weitere Personen. 

Alle mittelbar und unmittelbar einbezogenen Personen be-
wahren völliges Stillschweigen über ihnen bekannt gewor-
dene Aspekte des Verdachtsfalles. 
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Um weitere Schäden zu vermeiden ist es für den Kirchenkreis 
Leverkusen unerlässlich, eine Aufarbeitungs- und Rehabilitie-
rungsstrategie in Fällen von sexualisierter Gewalt zu entwi-
ckeln. Diese sollen dazu dienen, eine traumatisierte Institu-
tion wieder handlungsfähig zu machen und zu stabilisieren. 
Entsprechend sind alle Beteiligten, primär wie sekundär, in 
den Blick zu nehmen und  bei der Verarbeitung der Gescheh-
nisse zu unterstützen.

„Durch eine professionelle Aufarbeitung auf Ebene der 
betroffenen Personen und auf Ebene der Institution wird ein 

Fall strukturiert und gründlich aufgearbeitet, wodurch die 
Schäden so gering wie möglich gehalten werden.“ 25

Daraus ergeben sich folgende wichtige Punkte bei der Auf-
arbeitung:

 Identifizierung und Behebung der Fehlerquellen 
 
Beratung und Unterstützung durch externe Fachkräfte 
einholen
 
Hilfs- und Unterstützungsangebote für direkt Betroffene

Klare Verfahrensabläufe installieren

In dem Fall, dass einer bzw. einem Betroffenen zunächst nicht 
geglaubt worden war oder dessen bzw. deren Mitteilung 
nicht ernst genommen worden war, sind geeignete Wege 
für eine Entschuldigung und angemessene Maßnahmen zur 
Rehabilitierung der Betroffenen zu treffen und durchzufüh-
ren. Rehabilitierungsmaßnahmen sind immer im Kreis derer 
durchzuführen, denen der ungerechtfertigte Verdacht be-
kannt wurde.

Institutionelle Aufarbeitung und 
Rehabilitierung

25  Evangelische Kirche im Rheinland (2021). FAQ-Liste zum Rahmenschutzkonzept der EKiR. S.12

Ist eine Person zu Unrecht eines Falles von sexualisierter Ge-
walt beschuldigt worden, muss diese angemessen und voll-
ständig rehabilitiert werden. Falschaussagen und Beschul-
digungen können verschiedene Motivationen vorausgehen. 
Diese Motive sind zu eruieren, um entsprechend angemes-
sene Schritte zur Rehabilitation einzuleiten. Wollte eine er-
wachsene Person jemandem absichtlich Schaden zufügen, 
hat dies strafrechtliche Konsequenzen. Hat ein Kind / ein Ju-
gendlicher eine Person zu Unrecht beschuldigt, so sind die 
damit einhergehenden Folgen zu thematisieren und bei der 
Entwicklung eines Problembewusstseins zu unterstützen. In 
Fällen der Beschuldigung aufgrund von Fehlinterpretationen 
müssen diese transparent und unmissverständlich aufgeklärt 
werden. 

In Fällen der Rehabilitation sind anschließend folgende 
Punkte zu beachten:
 
Sensibilisierung für die Folgen von Falschbeschuldigungen
 
Unterstützungsmaßnahmen zur Wiedereingliederung
 
ggf. Bereitstellung eines anderen und angemessenen 
Arbeitsplatzes
 
Erkennen der Motivlagen der Beteiligten
 
Erkennen und Einordnung der Fehlinterpretationen 26
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12 Evaluation und Überarbeitung 

Der Kirchenkreis Leverkusen unterzieht das vorliegende 
Schutzkonzept hinsichtlich neuester Standards und unter 
Einbeziehung des stetigen Wandels der regelmäßigen Über-
arbeitung. Wir lehnen den Zeitraum zur Überarbeitung des 
Schutzkonzeptes an die Presbyteriumswahlen an, somit eine 
Frequenz von vier Jahren. Verantwortlich für die Wiedervor-
lage ist der / die Superintendent:in.

Unabhängig davon ist die jährliche Aktualisierung der perso-
nenbezogenen Daten und die entsprechende Überarbeitung 

26   vgl. Evangelische Kirche im Rheinland (2021). FAQ-Liste zum Rahmenschutzkonzept der EKiR. S.12ff.

der enthaltenen Listen und Pläne; veranlasst durch die Su-
perintendentur. 

Damit allen Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen ein 
wirksamer Schutz gegen sexualisierte Gewalt zu Teil wird, ist 
es zudem unabdingbar, dass die Arbeit mit dem Schutzkon-
zept und die fachgerechte Beurteilung evaluiert werden. 
Diese Schutzkonzept wurde zuletzt am 09.06.2022 über-
prüft und angepasst.

Verantwortung über... 
von... durch:

Pfarrer:innen Mitarbeiter:innen
Ehrenamtliche 
auf KK-Ebene

Ehrenamtliche 
auf Gemeinde-Ebene

Führungszeugnis  Landeskirchenamt
Personalverwaltung 

Leverkusen
Superintendentur Presbyterium

Selbstverpflichtungs-
erklärung

 Landeskirchenamt
Personalverwaltung 

Leverkusen
Superintendentur Presbyterium

Schulung Superintendent:in Dienstaufsicht
Referent:innen /

Koordinator:innen
Presbyterium
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Musterblatt Hilfsangebote bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt

INSTITUTION ADRESSE TELEFON MAIL ÖFFNUNGSZEITEN

Vertrauensperson des 
Kirchenkreises

Ansprechstelle EKiR
Claudia Paul

Graf-Recke-Str. 209 a
40237 Düsseldorf

0211 / 3610-312 claudia.paul@ekir.de
www.ekir.de/ansprechstelle

Meldestelle EKiR Hans-Böckler-Straße 7
40476 Düsseldorf

0211/ 4562-602 meldestelle@ekir.de

Amt für Jugendarbeit
Erika Georg-Monney

Hans-Böckler-Straße 7
40476 Düsseldorf

0211 / 4562-471 georg-monney@afj-ekir.de

Einrichtungsleitung

Pfarrer:in

Superintendent:in

Insoweit erfahrene Fachkraft

Polizei

Spezialisierte Beratungs-
stelle bei sexueller Gewalt

Kinderschutzstelle

Jugendamt

Kinderklinik
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JA NEIN

Krabbelgruppen

Kinderkirche

Kinderbibelwoche

Kinder- / Jugendchor

Kinder- / Jugendorchester

Jugendkirche

Konfirmand:innengruppen

Hausaufgabenhilfe

Kinder- / Jugendpatenschaften

Kindergruppen

Jugendgruppen

Kinderfreizeiten

Potential- und Risikoanalyse: Gemeinde

a. Mit welchen uns anvertrauten Personen arbeiten wir? Welche Angebote gibt es in unserer Gemeinde?

JA NEIN

Kinder unter 3 Jahren

Kinder mit erhöhtem Pflegebedarf

Kinder / Jugendliche mit Behinde-
rungen

Erwachsene mit Behinderungen

Kinder und Jugendliche mit Flucht-
erfahrung

Seelsorge

Beratung

hilfebedürftige Menschen

b. Gibt es Zielgruppen und / oder Personen mit besonderem Schutzbedarf?

➜ Welche Risiken können daraus entstehen?

➜  Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:

JA NEIN

Jugendfreizeiten

Offene Arbeit

Projekte

Finden Übernachtungen statt?

Sind Wohn- oder Transportsituationen 
vorhanden?
Anvertraute Menschen in der 
Seelsorge / Beratung

Anvertraute Menschen in der Pflege

Anvertraute Menschen in Fahrdiensten

➜  Wer ist dafür verantwortlich?

➜  Bis wann muss das behoben sein?

➜  Zur Vorlage am:
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Gemeindehaus

Jugendhaus

Kirche

Pfarrhaus

Alten- oder Pflegeheime, Krankenhäuser

Potential- und Risikoanalyse: Räumlichkeiten

a. Welche Räumlichkeiten nutzen wir / stehen uns zur Verfügung?

JA NEIN
Gibt es abgelegene, nicht einsehbare Bereiche (auch Keller und Dachböden)?

Gibt es Räumlichkeiten, in die sich die Nutzer:innen bewusst zurückziehen können?

Werden die oben genannten Räume zwischendurch „kontrolliert“?

Können alle Mitarbeitende alle Räume nutzen?

Gibt es Personen, die regelmäßig Zutritt in die Institution haben und sich dort unbeaufsichtigt aufhalten 
(z. B. Handwerker:innen, externe Hausmeister:innen, externe Reinigungskräfte, Nachbarn etc.)?

Werden Besucher:innen, die nicht bekannt sind, direkt angesprochen und z. B. nach dem Grund ihres 
Aufenthaltes gefragt?

Büro- oder Beratungsräume

b. Räumliche Gegebenheiten / Innenräume
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JA NEIN

Gibt es abgelegene, nicht einsehbare Bereiche auf dem Grundstück?

Ist das Grundstück von außen einsehbar?

Ist das Grundstück unproblematisch betretbar?

Gibt es Personen, die regelmäßig Zutritt zum Grundstück haben und sich dort unbeaufsichtigt aufhal-
ten (z. B. Handwerker:innen, externe Hausmeister:innen, externe Reinigungskräfte, Nachbarn etc.)?

Werden Besucher:innen, die nicht bekannt sind, direkt angesprochen und z. B. nach dem Grund ihres 
Aufenthaltes gefragt?

➜  Welche Risiken können daraus entstehen?

➜  Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:

➜  Wer ist dafür verantwortlich? ➜  Bis wann muss das behoben sein?

➜  Zur Vorlage am:

c. Außenbereich
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Potential- und Risikoanalyse: Personalverantwortung / Strukturen

JA NEIN

Gibt es ein Leitbild zum Schutz vor sexualisierter Gewalt?

Haben wir ein Schutzkonzept?

Wird das Thema Prävention in Bewerbungsverfahren aufgegriffen?

Gibt es Erstgespräche mit interessierten potenziellen Ehrenamtlichen? Wird dabei das Thema „Schutz vor 
sexualisierter Gewalt“ aufgenommen?

Gibt es Selbstverpflichtungserklärungen für ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende?

Werden erweiterte Führungszeugnisse regelmäßig von ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden neu 
eingefordert?

Gibt es Fortbildungen für Leitungspersonen (Pfarrer:innen oder Mitarbeitende mit Personalverantwor-
tung (z. B. Presbyter:innen)) zum Thema „Schutz vor sexualisierter Gewalt“?

Gibt es Fortbildungen für beruflich Mitarbeitende zum Thema „Schutz vor sexualisierter Gewalt“?

Gibt es Fortbildungen für ehrenamtlich Mitarbeitende zum Thema „Schutz vor sexualisierter Gewalt“?

Steht in den Institutionen / in allen Bereichen entsprechendes Informationsmaterial und Fachliteratur 
zur Verfügung?

Sind Zuständigkeiten und informelle Strukturen verlässlich und klar geregelt?

Sind nicht-pädagogische Mitarbeitende oder Aushilfen über bestehende Regeln informiert?

Gibt es konkrete Vereinbarungen, was im pädagogischen und pastoralen Umgang erlaubt ist und was 
nicht (Umgang mit Nähe und Distanz)?

Übernimmt die Leitung ihre Verantwortung? Interveniert sie, wenn sie über Fehverhalten informiert 
wird?

Hat der Schutz von Kindern,  Jugendlichen und Schutzbefohlenen Priorität vor der Fürsorge gegenüber 
Mitarbeitenden?

Gibt es Regelungen zu Themen wie z. B. Privatkontakte, Geschenke u. ä.?

Gibt es ein verbindliches und verlässliches Beschwerdemanagement?

Gibt es Social-Media-Guidelines?

Gibt es eine offene Kommunikations- und Feedback-Kultur?

Werden neue Mitarbeitende bevorzugt aus den „eigenen Reihen“ eingestellt?

Gibt es eine Regelung zum Umgang mit Gerüchten?
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1    Beispiel: Gibt es Fortbildungen für ehrenamtlich Mitarbeitende zum Thema „Schutz vor sexualisierter Gewalt“? Antwort: Nein a) Mitarbeitende 
sind nicht sensibilisiert für das Thema und erkennen Grenzüberschreitungen und / oder Übergriffe nicht. b) Mitarbeitende sind überfordert, wenn 
sie daraufhin angesprochen werden. c)  Mitarbeitende wissen z. B. nicht, an wen sie sich wenden können.

2   Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung: Schulungsangebote organisieren.

3  Wer ist verantwortlich: Eine konkrete Person benennen.

4  Bis wann muss das behoben sein: Zeitraum festlegen.

5  Termin zur Vorlage: Konkreten Termin benennen.

➜ Welche Risiken können daraus entstehen? 1

➜ Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung: 2

➜ Wer ist dafür verantwortlich? 3 ➜ Bis wann muss das behoben sein? 4

➜ Zur Vorlage am: 5
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Potential- und Risikoanalyse: Konzept

➜ Welche Risiken können daraus entstehen?

➜ Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:

JA NEIN

Hat die Einrichtung ein klares pädagogisches Konzept für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und / oder 
Schutzbefohlenen?

Gibt es konkrete Handlungsanweisungen für Mitarbeitende, was im pädagogischen Umgang erlaubt ist 
und was nicht?

Dürfen Schutzbefohlene mit nach Hause genommen werden?

Gibt es Bevorzugungen oder Benachteiligungen von einzelnen Kindern, Jugendlichen oder 
Schutzbefohlenen durch Mitarbeitende?

Gibt es eine Regelung zum Umgang mit Geheimnissen?

Wird sexualisierte Sprache toleriert?

Wird jede Art von Kleidung bei den Mitarbeitenden toleriert?

Ist die Privatsphäre der Kinder, Jugendlichen und / oder Schutzbefohlenen sowie der Mitarbeitenden 
definiert?

Dürfen Räume abgeschlossen werden, wenn Personen sich darin befinden?

Gibt es ein sexualpädagogisches Konzept?

➜ Wer ist dafür verantwortlich? ➜ Bis wann muss das behoben sein?

➜ Zur Vorlage am:
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Potential- und Risikoanalyse: Zugänglichkeit der Informationen

➜ Welche Risiken können daraus entstehen?

➜ Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:

JA NEIN

Kinder, Jugendliche und Sorgeberechtigte werden über Maßnahmen des Kindesschutzes informiert.

An der Erstellung und Weiterführung des Schutzkonzeptes sind oben genannte Gruppen beteiligt.

Eine Beschwerdemöglichkeit für alle relevanten Beteiligten ist vorhanden.

Haben alle beteiligten Personen (Mitarbeitende, Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte, Schutzbefohlene) 
Zugang zu den nötigen Informationen (Regelwerk, Beschwerdemöglichkeiten etc.)?

Sind die Informationen für alle verständlich (Übersetzungen, leichte Sprache, geschlechtssensibel etc.)?

Gibt es einen Interventionsplan (Notfallplan, Handlungskette), in dem für einen Verdachtsfall die 
Aufgaben und das Handeln konkret geklärt sind?

Gibt es vertraute, unabhängige, interne bzw. externe Ansprechpersonen, die im altersgerechten Umgang 
geübt sind?

➜ Wer ist dafür verantwortlich? ➜ Bis wann muss das behoben sein?

➜ Zur Vorlage am:
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Potential- und Risikoanalyse: Andere Risiken

➜ In unserer Institution, von meinem Blickfeld aus, gibt es Risiken in weiteren Bereichen:

➜ Zukünftige Maßnahmen zur Abwendung:

➜ Wer ist dafür verantwortlich? ➜ Bis wann muss das behoben sein?

➜ Zur Vorlage am:
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Beispiel einer Selbstverpflichtungserklärung         

Die Arbeit der Evangelischen Gemeinde / Einrichtung / Kirchenkreis                                                                                                             , 
insbesondere mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen, geschieht im Auftrag und Angesicht Gottes. 
Unsere Arbeit mit allen Menschen, insbesondere mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen, ist getragen von 
Respekt, Wertschätzung und Vertrauen. Wir achten die Persönlichkeit und Würde aller Schutzbefohlenen, gehen verantwort-
lich mit ihnen um und respektieren individuelle Grenzen. 

Dies anerkennend wird die folgende Selbstverpflichtungserklärung abgegeben: 

1.  Ich verpflichte mich dazu beizutragen, ein sicheres, förderliches und ermutigendes Umfeld für Kinder, Jugendliche und 
andere Schutzbefohlene zu erhalten und / oder zu schaffen.

2.  Ich verpflichte mich, alles zu tun, damit in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen  
sexualisierte Gewalt, Vernachlässigung und andere Formen der Gewalt verhindert werden. 

3.  Ich verpflichte mich, die individuellen Grenzen aller Menschen zu respektieren und die Intimsphäre sowie die persönliche 
Schamgrenze zu achten. 

4.  Ich bin mir meiner besonderen Verantwortung als Mitarbeiter:in bewusst und missbrauche meine Rolle im Umgang mit 
Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen nicht. Ich beachte das Abstands- und Abstinenzgebot.

5.  Ich nehme alle Kinder, Jugendliche und andere Schutzbefohlenen bewusst wahr und achte dabei auch auf mögliche 
Anzeichen von Vernachlässigung und Gewalt. Ich achte auf Grenzüberschreitungen durch Mitarbeitende und Teilneh-
mende in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen. In Zweifelsfällen und bei Grenzüber-
schreitungen hole ich mir Hilfe bei der Vertrauensperson des Kirchenkreises. In diesen Fällen werde ich die Vertrau-
ensperson informieren, und ich kann mich bei Unsicherheiten hinsichtlich der Einschätzung von der landeskirchlichen 
Ansprechstelle beraten lassen. 

6.  Bei jeder Vermutung werde ich entsprechend dem Interventionsplan des Schutzkonzepts meines Trägers vorgehen. 
Jeden Fall mit begründetem Verdacht melde ich bei der landeskirchlichen Meldestelle. 

7.  Ich verpflichte mich, beim Verdacht auf sexualisierte Gewalt gegenüber der Presse und in sozialen Netzwerken keine 
Informationen, Mutmaßungen und persönliche Einschätzungen weiterzugeben. 

8.  Falls ich im Laufe meiner Tätigkeit Kenntnis von Ermittlungen wegen einer Straftat bezüglich sexualisierter Gewalt 
gegen mich erlange, informiere ich hierüber die mir vorgesetzte Person.  

Name

Datum Unterschrift

Selbstverpflichtungserklärung

gegenüber (Träger)
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Bescheinigung zur Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses /    
Musterschreiben für ehrenamtlich tätige Personen

Adresse

Vorname, Nachname

Aufforderungsschreiben Erweitertes Führungszeugnis

Erweitertes Führungszeugnis

Sehr geehrte:r ,

wir freuen uns sehr, dass Sie ehrenamtlich in unserer kirchlichen Arbeit tätig sind und danken Ihnen für Ihr Engagement und 
Ihren Einsatz!

Wir haben zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in unseren Arbeitsfeldern ein Schutzkonzept erstellt. Dieses bezieht sich 
insbesondere auf die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen. Ein besonderes Qualitätsmerkmal 
stellt in diesem Zusammenhang die Vorlage erweiterter Führungszeugnisse vor Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
und regelmäßig alle fünf Jahre dar.

Unser Schutzkonzept orientiert sich am Gesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt der Evangelischen Kirche im Rheinland. 
Dort steht in § 5 Abs. 3, dass Mitarbeitende bei der Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit ein erweitertes Führungs-
zeugnis nach § 30a Bundeszentralregistergesetz in der jeweils geltenden Fassung und nach der Aufnahme in regelmäßigen 
Abständen von längstens fünf Jahren vorlegen müssen. Das gilt für alle ehrenamtlichen Personen, die aufgrund der Art, 
Intensität und Dauer des Kontaktes zu minderjährigen oder volljährigen Personen in Abhängigkeitsverhältnissen nur nach 
Einsichtnahme in das Führungszeugnis eine entsprechende ehrenamtliche Tätigkeit aufnehmen bzw. ausüben dürfen . 

Variante 1 (Vorlage vor Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit)
Sie sollen zum  Ihre ehrenamtliche Tätigkeit für die Evangelische Kirchengemeinde 

 
im Bereich  aufnehmen. 
Bei der Ausübung Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit werden Sie regelmäßig Kontakt zu minder-jährigen und / oder volljährigen 
Personen in Abhängigkeitsverhältnissen haben. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst  

[Einfügen einer genauen Beschreibung der konkreten Aufgaben, aus der sich die Art, Intensität und Dauer des regelmäßigen 
Kontaktes ergibt].
Aufgrund der Art, Intensität und Dauer des regelmäßigen Kontaktes zu minderjährigen und / oder volljährigen Personen in 
Abhängigkeitsverhältnissen wird deshalb die Einsichtnahme in ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis notwendig.

Vorname, Nachname
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Variante 2 (erstmalige Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses bei bereits bestehender ehrenamtlicher Tätigkeit)
Sie haben zum  Ihre ehrenamtliche Tätigkeit für die Evangelische Kirchengemeinde 

 im Bereich  aufgenommen. 
Ihr Tätigkeitsbereich umfasst  

[Einfügen einer genauen Beschreibung der konkreten Aufgaben, aus der sich die Art, Intensität und Dauer des regelmäßigen 
Kontaktes ergibt]. 
Aufgrund der Art, Intensität und Dauer des regelmäßigen Kontaktes zu minderjährigen und / oder volljährigen Personen in 
Abhängigkeitsverhältnissen sowie der neuen Regelung des § 5 Abs. 3 Kirchengesetzes der Evangelischen Kirche im Rhein-
land zum Schutz vor sexualisierter Gewalt wird deshalb die Einsichtnahme in ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis 
notwendig.

Variante 3 (erneute Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses aufgrund Zeitablaufs)
Sie haben zum  Ihre ehrenamtliche Tätigkeit für die Evangelische Kirchengemeinde 

 im Bereich  aufgenommen. 
Ihr Tätigkeitsbereich umfasst 

 
[Einfügen einer genauen Beschreibung der konkreten Aufgaben, aus der sich die Art, Intensität und Dauer des regelmäßigen 
Kontaktes ergibt]. 
Aufgrund der Art, Intensität und Dauer des regelmäßigen Kontaktes zu minderjährigen und / oder volljährigen Personen in 
Abhängigkeitsverhältnissen. Aufgrund des Zeitablaufs von fünf Jahren wird deshalb die Einsichtnahme in ein aktuelles  
erweitertes Führungszeugnis notwendig.

Wir bitten Sie um Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralregistergesetz bei der 
für Ihren Wohnsitz zuständigen Meldebehörde unter Vorlage der als Anlage beigefügten Bescheinigung. Die Bescheinigung 
dient zum Nachweis, dass das erweiterte Führungszeugnis zur Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit benötigt wird. Das 
Führungszeugnis ist in diesem Fall kostenfrei (Gebührenbefreiung im Sinne der Vorbemerkung 1.1.3 zu Nr. 1130 der Anlage 
zu § 4 Abs. 1 JVKostG).

Unmittelbar nach Erhalt bitten wir das erweiterte Führungszeugnis der / dem Vorsitzenden des Presbyteriums / der / dem  
Personalkirchmeister / in / dem Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde  

 zur Einsichtnahme vorzulegen.

Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen 
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Meldebogen für eine schriftliche Beschwerde                                             

Liebe Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Hilfesuchende und Mitarbeitende,

mit diesem Bogen werden Eure / Ihre Meldungen an 

weitergeleitet und  dort  überprüft und bearbeitet. 
Wir möchten Euch / Sie bitten, folgende Angaben auszufüllen (sie werden auf Wunsch vertraulich behandelt) und in 
den Beschwerdekasten zu werfen, zu mailen oder zu faxen. 

Kontaktmöglichkeit zu Euch / Ihnen:

Situation:        Anliegen (bitte ankreuzen):

E-Mail

Anschrift 

Datum Ort Name

Telefon

Ich möchte, dass diese Situation –  ohne 
weitere Bearbeitung  –  zur Kenntnis 
genommen wird. 

Ich möchte, dass diese Situation 
bearbeitet wird.

Ich möchte ein persönliches Gespräch 
mit einer Person 
der Stelle für Vertrauenspersonen.

Ich möchte Unterstützung für ein 
Gespräch mit den Konfliktpartnern.

Ich möchte…

Vorname, Nachname
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Beschwerde-Dokumentation                                                                                                                                   

Name(n) annehmender Mitarbeitenden

Weitergeleitet am / an

Weiteres Vorgehen / Weiterleitung am / an

Wiedervorlage am: 

Art / Inhalt der Beschwerde

Rückmeldung an den Adressaten der Beschwerde am / Inhalt

Vom Institution

Name(n) Beschwerdeführenden

Unterschrift

Verantwortlich

Verantwortlich
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Bearbeitung einer Beschwerde (durch die zuständige Person)

Entscheidung zur Reaktion auf die Beschwerde (kritische Anregung)

Zeitpunkt für die Umsetzung beschlossener Veränderungen (falls zutreffend)

Zusätzliche Entscheidungen (zum Beispiel Schulung, Diskussion in Gremien)

keine Konsequenz folgende Konsequenz

Datum

Datum

Zeitpunkt der Überwachung / Nachkontrolle der Veränderungen (falls zutreffend)

Unterschrift

Unterschrift

Rahmen-Schutzkonzept des Kirchenkreises Leverkusen50



Inhalte und Zielgruppen von Fortbildungsmodulen

MODUL BASIS-FORTBILDUNG INTENSIV-FORTBILDUNG LEITUNGSFORTBILDUNG

Ziel-
gruppen

•  Mitarbeitende1 mit sporadischem 
und kurzfristigem Kontakt zu 
Schutzbefohlenen

•  Mitarbeitende mit intensivem Kontakt 
zu Schutzbefohlenen

•  Mitarbeitende mit regelmäßigem 
Kontakt zu Schutzbefohlenen

• Leitungsverantwortliche und deren 
   Stellvertretungen

Berufs-
und 

Beschäf-
tigungs-
gruppen

Freiwilligendienstleistende, 
Hausmeister:innen, Küster:innen, 
Verwaltungskräfte, Reinigungs-
kräfte, Küchenkräfte, Hauswirt-
schaftskräfte, Mitarbeitende in der 
Haustechnik, Gemeindehelfer:innen, 
Kirchenmusiker:innen, 
Gärtner:innen, Praktikant:innen, 
Langzeitpraktikant:innen, Hono-
rarkräfte

Gemeindepädagog:innen, Lehrer:innen, 
Erzieher:innen, Mitarbeitende in Einrich-
tungen für Schutzbefohlene (Kinder-
tageseinrichtungen, Kinderkrippen, 
Offene Ganztagsangebote, Schule, stati-
onäre Einrichtungen, usw.), Freiwilligen-
dienstleistende, Mitarbeitende in der 
Kinder- und Jugendarbeit, Mitarbeiten-
de in der Arbeit mit Konfirmand:innen, 
Kirchenmusiker:innen, 
Langzeitpraktikant:innen, 
Ärzt:innen, Pflegepersonal, 
Betreuer:innen, Inklusionshelfer:innen, 
Gemeindehelfer:innen

Superintendent:innen, Skriba, 
Presbyter:innen, Mitglieder im 
Kreissynodalvorstand, Pfarrer:innen, 
Fachreferent:innen, Leitungen von 
Einrichtungen/Ämtern/Werken

Inhalts-
schwer-
punkte

• Was ist sexualisierte Gewalt?
• eigene Rechte und Pflichten
• erweitertes Führungszeugnis
• Selbstverpflichtungserklärung
• Strategien von Täter:innen
• Umgang mit Betroffenen
• Nähe- und Distanzverhältnis 
• Interventionsplan / Notfallplan
•  Wissen um die Ansprechper-

sonen

Basis-Fortbildung plus
•  Entwicklung kindlicher und jugendli-

cher Sexualität
• Schutzkonzept
• Prävention ausführlich
• Intervention ausführlich
• Recht
• Seelsorge
•  theologische Aspekte des christlichen 

Menschenbildes

Basis- und Intensiv-Fortbildung plus
• Leitlinien und Präventionsordnung
• Personalführung und -auswahl
• Recht ausführlich
•  individuelle und institutionelle 
   Aufarbeitung und Rehabilitierung

1  Der Begriff Mitarbeitende umfasst alle beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden sowie Menschen in Ausbildung und Praktikum im Sinne der    
    Praktikantenordnung.

     Hier können nicht alle Berufs- und Beschäftigungsgruppen abschließend aufgezählt werden. Personen aus weiteren Berufs- und Beschäftigungs-
gruppen müssen unter Berücksichtigung der Einteilung der Zielgruppen von den Personalverantwortlichen eingeordnet werden.
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Sachdokumentation

FESTSCHREIBUNG AB DER ERSTEN VERMUTUNG

Beobachtung oder Mitteilung

Datum

Ort

Name / Alter der betroffenen Person

Name / Alter der tatverdächtigen Person

Beziehungsstatus der Personen

Name von Zeugen, nur wenn vorhanden (nicht selber 
ansprechen!)

! Beide Bögen müssen getrennt voneinander, gut verschlossen und für andere nicht zugänglich, aufbewahrt  
werden !  

Die Sachdokumention und der Reflexionsbogen müssen ordnungsgemäß vernichtet werden, wenn die Ein- 
schätzung des Verdachts eindeutig ergeben hat, dass es sich um einen unbegründeten Verdacht handelte!
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REFLEXIONSDOKUMENTATION

Persönliche Eindrücke

Alternative Erklärungsmöglichkeiten

Eigene Vermutungen und Hypothesen

Mögliche Unterstützung des Betroffenen aus dessen 
Umfeld

Nächste Schritte

Reaktionen anderer machen mit mir

Was mir noch wichtig ist

Weiterleitung der Informationen an Vertrauensperson

! Beide Bögen müssen getrennt voneinander, gut verschlossen und für andere nicht zugänglich, 
aufbewahrt werden ! 

Der Reflexionsbogen und die Sachdokumention müssen  ordnungsgemäß vernichtet werden, wenn die Ein-
schätzung des Verdachts eindeutig ergeben hat, dass es sich um einen unbegründeten Verdacht handelte!

Reflexionsdokumentation

Rahmen-Schutzkonzept des Kirchenkreises Leverkusen 53



KöKKKöö n

MonheimMonheim

LangenfeldLangenfeld LeichlingenLeichlingen

WitzheldenWitzhelden

Bergisch
Neukirchen

Bergisch
Neukirchen BurscheidBurscheid

SteinbüchelSteinbüchel

OpladenOpladen
  

SchlebuschSchlebusch

1

2

3

4

5
6

7

1110
9

8

DÜSSELDORF
SOLINGEN

BERGISCH-GLADBACH
KÖLN

Rhein

Dhünn

Wupper

Abteilungen, Werke und Referate im Kirchenkreis Leverkusen

Schulreferat

Familien- und 
Erwachsenenbildungswerk KiTa Fachberatung

Öffentlichkeitsarbeit

Verwaltungsamt

SeelsorgereferatJugendwerk

Diakonisches WerkSuperintendentur

an Dhünn,
Wupper und Rhein

Leverkusen-Mitte
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Evangelische Kirchengemeinde 
Leichlingen
Marktstraße 15
42799 Leichlingen

Evangelische Kirchengemeinde 
Opladen
Bielertstraße 16
51379 Leverkusen

Evangelische Kirchengemeinde 
Schlebusch
Martin-Luther-Str. 4
51375 Leverkusen

Evangelische Kirchengemeinde 
Witzhelden
Hauptstraße 2
42799 Leichlingen

Evangelische Kirchengemeinde 
Burscheid
Hauptstraße 44
51399 Burscheid

Evangelische Kirchengemeinde 
Monheim
Friedenauer Straße 17 II
40789 Monheim

Evangelische Kirchengemeinde 
Leverkusen-Mitte
Karl-Bosch-Str. 2
51373 Leverkusen

Stresemannplatz 2
51373 Leverkusen

Evangelische Kirchengemeinde 
an Dhünn Wupper und Rhein

Solinger Str. 101
51371 Leverkusen

Evangelische Kirchengemeinde 
Bergisch Neukirchen
Burscheider Str. 69
51381 Leverkusen

Evangelische Kirchengemeinde 
Steinbüchel
Rudolf-Breitscheid-Str. 9
51377 Leverkusen

1 Evangelische Kirchengemeinde 
Langenfeld
Hardt 25
40764 Langenfeld

2

3 4

5 6

7 8

9

10 11

Kirchenkreis Leverkusen der Evangelischen Kirche im Rheinland

Haus der Kirche
Auf dem Schulberg 8
51399 Burscheid
Tel:  02174 / 8966 - 0
Fax: 02174 / 8966 - 495
www.kirchenkreis-leverkusen.de

Diakonisches Werk
Pfarrer-Schmitz-Straße 9
51373 Leverkusen
Tel:  0214/ 382 - 777
Fax: 0214/ 8306 - 119
www.kirchenkreis-leverkusen.de
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Notizen
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1. Auflage
Burscheid, im Juni 2022

Rahmen-Schutzkonzept des Kirchenkreises Leverkusen 57



Herausgeber:
Kirchenkreis Leverkusen
Haus der Kirche
Auf dem Schulberg 8
51399 Burscheid
Tel:  02174 / 8966 - 0 www.kirchenkreis-leverkusen.de/aktuelles/schutzkonzept

www.kirchenkreis-leverkusen.de


